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29 Absatz 3 des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965
über die Verrechnungssteuer treten auf den 1. Januar 2008
in Kraft. Der Bundesrat kann Artikel 33a DBG und 9a StHG
früher in Kraft setzen.
[VS]
Ch. II 
Proposition de la commission 
Al. 2 
La modification des articles 9 alinéas 2 und 3, 9a, 13 alinéa
3 lettre a, 23 lettre f, 24 lettre e, 33 alinéa 1er lettres c, cbis,
g et alinéa 2, 35 alinéa 1er, 36 alinéas 1er et 2, 38 alinéa 2,
68, 86, 105 alinéa 2, 155 alinéa 1er, 212 alinéas 1er, 2 et 3,
213 alinéa 1er, 214 alinéas 1er et 2, 214a et 216 alinéa 2 de
la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct
ainsi que la modification des articles 3 alinéas 3, 3bis et 4,
6a, 6b, 7 alinéa 4 lettres g et gbis, 9 alinéa 2 lettres c, cbis, g,
k, 11 alinéas 1a, 1er à 4, 33 alinéa 3, 54 alinéa 2, 72e de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes et la modifica-
tion de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre
entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Al. 3 
La modification des articles 16 alinéa 4, 18 alinéa 2, 21 ali-
néa 1er lettre b, alinéa 2, 32 alinéas 2, 2bis, 2ter, 3, 4, 5, 33
alinéa 1er lettres a, k, alinéa 1bis, 33a de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct, la modification
des articles 2 alinéa 1er lettre a, 4a, 7 alinéa 1er, alinéa 4
lettre m, 8 alinéa 2, 9 alinéas 1er, 1bis, 1ter, alinéa 2 let-
tres a, l, alinéa 2bis, 9a, 72f de la loi fédérale du 14 décem-
bre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes, la modification des articles 3b alinéa 1er
lettre b, alinéa 3 lettre b, 3c alinéa 2 lettre f de la loi fédérale
du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’as-
surance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que la modi-
fication des articles 12 alinéa 1ter, 29 alinéa 3 de la loi
fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé entrent en
vigueur le 1er janvier 2008. Le Conseil fédéral peut faire
entrer en vigueur avant cette date l’article 33a LIFD et l’arti-
cle 9a LHID.
[VS]
Angenommen – Adopté 
[VS]
[VS]
2a. Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (Wohnei-
gentumsbesteuerung) 
2a. Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (imposition du loge-
ment) 
[VS]
Ziff. 2a Art. 16 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten (= Systemwechsel)
Minderheit 
(Gysin Hans Rudolf, Baader, Engelberger, Favre, Kaufmann,
Oehrli, Pelli, Schneider, Spuhler, Tschuppert, Walter Hans-
jörg, Zuppiger)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates (= Systemver-
besserung)
[VS]
Ch. 2a art. 16 al. 4 
Proposition de la commission 
Majorité 
Maintenir (= changement de système)
Minorité 
(Gysin Hans Rudolf, Baader, Engelberger, Favre, Kaufmann,
Oehrli, Pelli, Schneider, Spuhler, Tschuppert, Walter Hans-
jörg, Zuppiger)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats (= amélioration
du système actuel)
[VS]
Gysin Hans Rudolf (R, BL): Ich bitte Sie, den Antrag der
Mehrheit der WAK, die am Entscheid für den Systemwech-
sel festhalten will, abzulehnen und dem Antrag der Minder-
heit auf eine Systemverbesserung zuzustimmen.

Der Ständerat hat überdeutlich zum Ausdruck gebracht,
dass er nicht gewillt ist, die hohen Kosten für die flankie-
rende Absicherung des Systemwechsels zu akzeptieren.
Auch wenn die so genannten Verbesserungen am bisheri-
gen System nur aus einer Nivellierung des Eigenmietwertes
auf 60 Prozent des Marktwertes und aus einer bescheide-
nen Härtefallklausel für in finanzielle Not geratene Wohnei-
gentümer bestehen, so gilt es doch, den Grundsatz zu
beachten: « Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf
dem Dach.» Zu denken geben muss uns auch die seltsame
Haltung der Ratslinken: Aus rein taktischen Gründen befür-
wortet sie den Systemwechsel, allerdings ohne die notwen-
digen und kostenintensiven Abfederungsmassnahmen. Die
Ratslinke möchte schlicht und einfach das ganze Wohnei-
gentumspaket zu Fall bringen.
Für die Beibehaltung und Verbesserung des bisherigen Sys-
tems spricht auch der Umstand –  insbesondere in der
schwierigen Konjunkturlage, in der wir uns zurzeit befinden – ,
dass wir das bisherige System des Abzugs der effektiven
Unterhaltskosten beibehalten können. Für unser Land ist
dies volkswirtschaftlich bedeutsam, geht es dabei doch um
den langfristigen Erhalt der schweizerischen Bausubstanz,
die einen Wert in mehrfacher Milliardenhöhe aufweist. Aus-
serdem ist das Wohneigentum im heutigen System für un-
zählige kleine und mittlere Unternehmungen eine viel
genutzte Möglichkeit, um sich über Aufstockungen der Hy-
potheken und entsprechende Schuldzinsabzüge notwendige
Betriebskredite zu beschaffen, die auch verkraftet werden
können. Bei einem Systemwechsel kämen viele kleine und
mittlere Unternehmen in ernsthafte betriebliche Schwierig-
keiten.
Fazit: Anstelle eines Abenteuers mit vielen Unbekannten,
wie sie ein Systemwechsel mit sich bringen würde, plädiert
die Minderheit der WAK für die grundsätzliche Beibehaltung
des heutigen Systems, allerdings mit einigen gezielten, be-
zahlbaren Verbesserungen. Wenn Sie mit mir der Meinung
sind, das ganze Steuerpaket solle noch in dieser Session
von den Differenzen befreit und von beiden Räten verab-
schiedet werden, dann dürfen Sie dem Ständerat nicht zu-
muten, dass er sich à fond mit der für ihn neuen Materie
Systemwechsel auseinander setzen muss; es könnte dabei
im schlimmsten Fall sogar das Aus für die Wohneigentums-
vorlage im Ständerat bedeuten. Behalten wir uns den Sys-
temwechsel als langfristige und hoffentlich irgendeinmal
finanzierbare Option offen.
Ich bitte Sie, der Minderheit zu folgen, den Systemwechsel
für heute abzulehnen und für die Systemverbesserung zu
stimmen.
[VS]
Schneider Johann N. (R, BE): Langfristig könnte ein Sys-
temwechsel echte Anreize und Vorteile bringen. Heute plä-
diert die FDP-Fraktion aber mehrheitlich für Systemverbes-
serungen und nicht für einen Systemwechsel. Der Sys-
temwechsel ist insbesondere in den Kantonen nicht er-
wünscht, weil die flankierenden Massnahmen ihrer Ansicht
nach zu grosse Ausfälle ergeben würden. Beim System-
wechsel müssten im Grundsatz alle effektiven Unterhalts-
kosten abziehbar bleiben, und nur so könnte die Gebäude-
substanz erhalten bleiben. Das neue System sieht auf den
ersten Blick bestechend aus –  alles einfach und klar – , die
Nachteile überwiegen aber. Bei einem Systemwechsel nach
vorgeschlagenem Modell fehlen flankierende Massnahmen.
Das heutige System ist sowohl für Neuerwerber als auch für
Altbesitzer vorteilhaft, weil Schuldzinsen und Unterhalts-
kosten voll abzugsfähig sind. Der Mangel liegt in der Fest-
legung des Eigenmietwertes und der damit verbundenen
steuerlichen Belastung für Leute mit abbezahlten Hypothe-
ken und bescheidenen Finanzverhältnissen. Die Mängel
können behoben werden, z. B. mit einer Härtefallklausel.
Deshalb ist das heutige System zu verbessern und nicht zu
einem neuen System mit unsicheren Auswirkungen zu
wechseln.
Noch einmal: Der Unterhaltsabzug ist volkswirtschaftlich
sinnvoll; er dient der Werterhaltung und bringt den KMU Ar-
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beit und Gewinn. Zudem sind Unterhaltsarbeiten mehrwert-
steuerpflichtig; sie bringen dem Bund Einnahmen, sofern die
Leistungen nicht in Schwarzarbeit erbracht werden. Ein Sys-
temwechsel zum jetzigen Zeitpunkt kann die unbedingt an-
gestrebten Verbesserungen nicht bringen, ergo bleibt die
FDP-Fraktion beim heutigen System und will dieses verbes-
sern.
Wir unterstützen die Minderheit Gysin Hans Rudolf.
[VS]
Genner Ruth (G, ZH): Die grüne Fraktion setzt sich für ei-
nen Systemwechsel, und zwar für einen reinen System-
wechsel ein. Mit anderen Worten: Wir wollen dann nicht
noch Abzüge obendrauf gewähren. Die Zahlen zeigen, dass
heute die Hausbesitzer in ihrer Gesamtheit subventioniert
werden. Bei der Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung
und einer gleichzeitigen Aufhebung der Abzugsmöglichkei-
ten für die Zinsen sowie den Unterhalt bleiben in der Staats-
kasse rund 150 Millionen Franken. Allerdings zeigt die
Verteilung einen klaren Trend: Bessergestellte mit guten Ver-
mögen profitieren nämlich vom heutigen System mehr, weil
sie die Hypotheken mit hohen Belastungen belassen und
ihre Gelder anderswie einsetzen. Hausbesitzer, die in Wohn-
eigentum investieren, weil sie damit auch Altersvorsorge be-
zwecken wollen, werden vom heutigen System bestraft, vor
allem dann, wenn sie ihre Hypothek fast oder ganz abbe-
zahlt haben. Das ist im Übrigen auch die Mehrheit der Leute.
Das spricht aus unserer Sicht für einen Systemwechsel.
Ein weiterer wichtiger Grund, der für die Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung spricht, ist der immer wieder
aufkommende Streit um die Festsetzung der Bemessungs-
grundlage. Es ist bekannt: In jedem Kanton wird jedes Jahr
oder jedes zweite Jahr der Wert des Wohneigentums wieder
neu eingeschätzt, und diese Festlegung der Bemessungs-
grundlage ist immer Anlass zu Streit. Andererseits steht
auch die Höhe des Eigenmietwertes immer wieder zur Dis-
kussion. Es scheint, dass heute die Mehrheit der FDP-Frak-
tion den Braten gerochen hat, dem Ständerat folgen und den
Hausbesitzern unter dem Titel « Systemverbesserung»
nochmals 140 Millionen Franken schenken will, indem sie
schlicht und einfach den Eigenmietwert senkt.
Bereits letzten Donnerstag haben wir uns dafür eingesetzt,
dass wir keine weiteren Steuergeschenke machen und es
uns auch nicht leisten können. Denn jeder Steuerfranken,
den wir nicht mehr einnehmen, wird in der Bundeskasse feh-
len, und dafür werden wir neue Sparmöglichkeiten suchen
müssen.
Aus grüner Sicht ist der Systemwechsel erwünscht, jedoch
ohne weitere Ausgaben. Sie müssen sich auch vor Augen
halten, welche Auswirkungen unsere heutigen Beschlüsse
auf die Kantone und Gemeinden haben. Dort werden näm-
lich die gesenkten Eigenmietwerte noch viel stärker zu Bu-
che schlagen.
Sie werden nun kommen und sagen, in der Verfassung
stehe, dass wir Wohneigentumsförderung machen müssten.
Wohlan, wir können dieses Ziel verfolgen. Aber wenn Sie die
heutigen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer jetzt be-
schenken, dann haben Sie damit noch keinen neuen Haus-
besitzer geschaffen. Also muss es darum gehen –  wenn wir
den reinen Systemwechsel haben – , allenfalls noch für dieje-
nigen etwas Geld aufzuwenden, die Wohneigentum erwer-
ben wollen. Dafür könnte man eine gezielte Massnahme
machen, aber bitte nur im Rahmen des Geldes, das wir mit
dem Systemwechsel überhaupt zur Verfügung haben. Wenn
der Antrag der Mehrheit der WAK im Hinblick auf den Sys-
temwechsel durchkommen sollte und wir dort zusätzlich
400 Millionen Franken für Neuerwerb einsetzen, dann ist das
einfach viel zu viel Geld, das wir für diesen Zweck einsetzen.
Wir können uns das auch schlicht und einfach nicht leisten!
Ich möchte Sie bitten, sich heute für den Systemwechsel
einzusetzen und nachher restriktiv vorzugehen und weder
den Unterhaltsabzug noch den Zinsabzug für Neuerwerb in
diesem hohen Masse zuzulassen.
[VS]
Gysin Hans Rudolf (R, BL): Frau Genner, ich möchte Ihnen
eine Frage stellen. Zuerst möchte ich Ihnen attestieren: Sie

waren in Ihren Ausführungen immerhin ehrlich. Sie haben
einen Systemwechsel ohne jede Abfederung verlangt. Der
Bundespräsident würde Ihnen dafür danken. Wenn ich an
die Vertreterinnen und Vertreter der SP in der WAK denke:
Die haben den Wolf im Schafpelz gespielt.
Sie, Frau Genner, waren ehrlich. Aber jetzt sagen Sie mir:
Wie bringen Sie es diesen jungen Familien bei, die sich jetzt
hoch verschuldet haben, um ihren Traum von einem Eigen-
heim zu verwirklichen? Sie kommen mit einem Systemwech-
sel ohne jegliche Abfederung. Wie sollen es diese jungen
Familien verkraften, dass sie keine Schuldzinsabzüge mehr
machen können, da Sie ja gar keine Übergangslösung wol-
len?
[VS]
Genner Ruth (G, ZH): Ich kann es noch einmal erklären: Ich
habe vorhin gesagt, dass ich mir vorstellen kann, das Geld,
das uns durch den Systemwechsel bleibt –  das liegt in der
Grössenordnung von 150 Millionen Franken – , allenfalls ge-
zielt für die Neuerwerberinnen und Neuerwerber einzuset-
zen. Das würde bedeuten, dass man ihnen für eine
begrenzte Zeit einen Teil der Schuldzinsen erlassen könnte.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir da einen Deckel
aufsetzen müssen. Im Moment haben wir ja eine Limite von
50 000 Franken Zinsen, die man abziehen kann. Wenn man
das mit 3 Prozent Zins kapitalisiert –  so gute Angebote be-
kommt man am Markt durchaus – , kann man heute Abzüge
machen für eine Villa von 1,5 Millionen Franken. Das kann
es ja nicht sein; wir müssten doch klar einen Deckel aufset-
zen. Das wäre im Konzept, das ich jetzt hier vorgestellt
habe, durchaus möglich.
[VS]
Ehrler Melchior (C, AG): Die CVP-Fraktion beantragt Ihnen
mehrheitlich, am Beschluss des Nationalrates und damit am
Systemwechsel festzuhalten.
Die Gründe für den Systemwechsel sind hier schon sehr oft
und sehr ausführlich erläutert worden. Ich möchte noch ei-
nige Punkte wiederholen, die uns wichtig erscheinen:
1. Mit dem Eigenmietwert haben wir eine fiktive Grösse, eine
Grösse, die für viele Leute nicht unbedingt sehr gut nachvoll-
ziehbar ist.
2. Mit dem heutigen System benachteiligen wir die älteren
Hauseigentümer, die ein ganzes Leben lang gespart und
nun plötzlich fiktive Einkommen haben; sie haben aber sehr
wenige Mittel, um die Steuern zu bezahlen.
3. Mit dem heutigen System wird das Schuldenmachen at-
traktiv gemacht. Auch das ist aus unserer Sicht nicht unbe-
dingt etwas Gescheites.
4. Mit den Einschätzungen der Liegenschaften im heutigen
System sind sehr viele Diskussionen und damit ein sehr
grosser Zeit- und Verwaltungsaufwand verbunden. Auch das
ist für uns etwas, das für den Systemwechsel spricht.
Es ist uns klar, dass es eine gewisse Abfederung braucht:
bei den jungen Leuten und bei den Unterhaltskosten. Hier ist
darüber zu diskutieren, wie weit diese Angelegenheit gehen
soll. Ich möchte Sie einfach daran erinnern, dass es sehr
viele Programme, Vorstösse usw. gab, die alle diesen Sys-
temwechsel wollten. Wenn wir heute Nein stimmen, dann
haben wir den ganzen Systemwechsel beerdigt. Wir sind der
Meinung, dass wir am Systemwechsel festhalten sollten, da-
mit dann auch der Ständerat im Detail über diesen System-
wechsel und die Abfederungsmassnahmen diskutieren
kann. Im Wissen um diese Einschätzung des Ständerates
können wir am Schluss eine Gesamtbeurteilung vornehmen.
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen und
am Systemwechsel festzuhalten.
[VS]
Baader Caspar (V, BL): Die SVP-Fraktion beantragt Ihnen,
beim bisherigen System zu bleiben. Wir hätten für einen
Systemwechsel grosse Sympathie gehabt, aber nur, wenn
gleichzeitig der Schuldzinsabzug im bisherigen Umfang von
50 000 Franken und vor allem der unbeschränkte Abzug für
Gebäudeunterhaltskosten beibehalten worden wären. Dann
wäre es effektiv eine Massnahme zur Förderung von Wohn-
eigentum gewesen. Die von der nationalrätlichen Kommis-
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sion vorgesehenen Abfederungsmassnahmen sind unseres
Erachtens aber klar ungenügend, und zwar zum einen beim
Schuldzinsabzug: Dieser ist nicht mehr generell möglich,
sondern nur noch für Ersterwerber mit 7500 Franken pro
Jahr beziehungsweise 15 000 Franken pro Jahr für ein Ehe-
paar. Zudem ist er erst noch beschränkt auf zehn Jahre, wo-
bei bereits nach fünf Jahren eine Reduktion von je 20 Pro-
zent pro Jahr erfolgt.
Zum andern betrifft es auch die Gebäudeunterhaltskos-
ten. Sie können nur noch abgezogen werden, wenn sie
höher als 4000 Franken sind, und dann sind sie erst noch
auf 5000 Franken pro Jahr beziehungsweise auf einmal
45 000 Franken innert fünf Jahren beschränkt. Damit wer-
den vor allem Eigentümer älterer Liegenschaften, welche ei-
nen grösseren Sanierungsbedarf haben, benachteiligt. Der
unbeschränkte Unterhaltskostenabzug stimuliert auch das
Baugewerbe. Wir brauchen nicht teure staatliche Impulspro-
gramme, wie sie von der linken Seite gefordert werden. Hier
hätten wir eine Massnahme, die organisch ins System passt.
Beim vorgeschlagenen Systemwechsel können wir nicht mit-
machen. Ziel der Wohneigentumsförderung und -besteue-
rung muss eine breitere Streuung des Grundeigentums sein,
also eine Erhöhung der Eigentumsquote; vor allem junge
Personen und junge Familien sollen leichter zu Eigentum ge-
langen können. Der vorliegende Systemwechsel fördert
aber ganz klar wohlhabende Eigentümer, deren Liegen-
schaften nicht mehr mit Hypotheken belastet sind. Dies ist
relativ klar ersichtlich, wenn Sie vom durchschnittlichen Ei-
genmietwert von 14 000 Franken pro Jahr ausgehen und
diesem die Kosten eines Neuerwerbers gegenüberstellen.
Die durchschnittlichen Unterhaltskosten machen 4000 Fran-
ken aus, und dann müssen Sie langfristig noch den Zins für
eine Hypothek von 400 000 bis 500 000 Franken zu 5 Pro-
zent in Abzug bringen können; d. h., es gibt noch Schuldzin-
sen von 20 000 bis 25 000 Franken.
Wenn Sie diese drei Positionen einander gegenüberstellen,
dann zeigt sich klar, dass gerade Neuerwerber negative Lie-
genschaftsrechnungen haben und dass sie etwa 10 000 bis
15 000 Franken Schuldzinsen nicht mehr abziehen können.
Es ist eine Illusion zu glauben, dass eine Familie in der Zeit,
in der sie Kinder hat und in der sie auch ein Haus erwirbt,
also in den kritischen zehn Jahren, noch in der Lage ist,
gleichzeitig auch die Hypothek abzubezahlen, es sei denn,
sie erhalte eine Schenkung oder Erbschaft.
Davon geht aber im Prinzip das Modell unseres Rates mit
dem degressiven Schuldzinsenabzug aus. Vor allem auch
für die Landwirtschaft wäre ein Systemwechsel katastrophal.
Heute versteuert die Landwirtschaft einen Eigenmietwert,
der auf dem Ertragswert als Basis beruht, und kann auf der
anderen Seite die Schuldzinsen nominell in Abzug bringen.
Bei einem Systemwechsel würde dieser Eigenmietwert auf
Ertragswertbasis aber wegfallen und würden auch die
Schuldzinsen nur während der ersten zehn Jahre abgezo-
gen werden können.
Es geht uns darum, dass wir mit der Wohneigentumsbe-
steuerung auch Wohneigentumsförderung betreiben. Aus
dieser politischen Zielsetzung heraus lehnt die SVP-Fraktion
den Systemwechsel ab und steht zur Verbesserung des bis-
herigen Systems.
[VS]
Donzé Walter (E, BE): Nachdem sich der Ständerat dem
Systemwechsel verweigert hat, haben wir mit Freude festge-
stellt, dass die nationalrätliche WAK nun doch wacker zu-
gunsten des Systemwechsels eingestellt ist. Damit will sie
dem Ständerat auch die Gelegenheit geben, den System-
wechsel wenigstens anzuschauen.
Wir sind der Auffassung, dass wir heute für den System-
wechsel stimmen sollten, damit wir überhaupt eine Diffe-
renzbereinigung angehen können. Nun wissen wir, dass der
Hauseigentümerverband gegen den Wechsel ist, aber wir
stellen auch fest, dass das so genannte Volk die Welt nicht
mehr versteht: Haben wir all die negativen Bemerkungen
über den Eigenmietwert schon vergessen? Die bisherige
Lösung erlaubte Steuerumgehungen. Optimierungsbemü-

hungen haben diese nicht beseitigt, im Gegenteil, sie haben
solche sogar teilweise verstärkt. Dazu kommt die unter-
schiedliche Handhabung des Eigenmietwertes in den Kanto-
nen. Ein Wechsel bringt mehr Gerechtigkeit, das heisst, er
schafft Ungerechtigkeiten ab.
Wir finden, der Ständerat soll nun den Systemwechsel stu-
dieren. Bei den Übergangsbestimmungen sind wir tolerant.
Nochmals: Unsere Fraktion ist für den Systemwechsel, ist
für die Abschaffung der Schuldzinsenabzüge, ist für die Bei-
behaltung der Unterhaltsabzüge und für die Flankierung
durch ein Bausparmodell.
Folgen Sie dem Antrag der WAK, geben Sie dem Ständerat
die Möglichkeit, den Systemwechsel zu behandeln, und tre-
ten wir nachher auf eine Differenzbereinigung ein.
[VS]
Polla Barbara (L, GE): Le groupe libéral s’est prononcé l’an
dernier en faveur du changement de système. Il restera
donc fidèle à lui-même et cohérent. Pour les meilleurs mo-
tifs, il se prononcera une fois encore en faveur du change-
ment de système.
Ses motifs? Fondamentalement la valeur locative est un re-
venu fictif, la déductibilité des intérêts hypothécaires ne fai-
sant que compenser fiscalement l’imposition de la valeur
locative. La suppression de cette valeur locative aurait pour
effet clair un meilleur amortissement de la dette, et au mo-
ment de la retraite, le changement de système assurerait
que les propriétaires deviennent complètement propriétai-
res, ce qui est particulièrement important pour les aînés.
Bien sûr, MM. Gysin Hans Rudolf et Baader Caspar viennent
nous dire: « Mais, et les jeunes? Et les propriétés rurales?»
Evidemment, le changement de système serait défavorable
à certains, c’est presque inévitable. Il est presque impossible
de trouver un système qui convienne à tous. Le changement
serait notamment défavorable aux propriétaires qui ont des
intérêts déductibles supérieurs à la valeur locative. Ces pro-
priétaires défendent donc des intérêts parfaitement respec-
tables, mais qui plaident pour le maintien d’un mauvais
système.
Clairement, nous n’arrivons pas à concilier les intérêts de
chacun. Alors, M. Gysin Hans Rudolf nous dit: « Gardons le
changement de système pour plus tard, pour le long terme!»
Certes, changer c’est bien, ce serait mieux, mais c’est tou-
jours pour demain, pas pour aujourd’hui! Bouchons notre
nez, selon les conseils du président de la Confédération, et
votons pour le maintien du système, même s’il est moins
bon, voilà ce que nous propose M. Gysin Hans Rudolf. Eh
bien, non! Et même si les arguments de la minorité Gysin
Hans Rudolf ne nous laissent pas insensibles, le groupe li-
béral préfère persister, soutenir la majorité de la commis-
sion, écouter les rapporteurs de la commission, s’engager
pour le changement de système, pour autant bien sûr que
des mesures d’accompagnement adéquates le rendent sup-
portables. Si, et seulement si!
[VS]
Strahm Rudolf (S, BE): Ich möchte Sie im Namen der SP-
Fraktion und auch im Namen der WAK-Mehrheit bitten, am
früheren Beschluss des Nationalrates festzuhalten.
Ich muss etwas zu den Angaben auf der Fahne sagen: Die
Kommission hat mit 15 zu 8 Stimmen Festhalten am frühe-
ren Beschluss des Nationalrates beschlossen. Im Protokoll
vom 28. Oktober 2002 sind auf Seite 31 jetzt aber plötzlich
für die Minderheit 12 Namen aufgeführt, 8 haben dafür ge-
stimmt. Es sind plötzlich 12 Namen, und ich muss hier die
Frage stellen, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist,
wenn da plötzlich neue Namen darauf figurieren.
Ich bin etwas erstaunt. Die FDP-Gruppe in der WAK hat
mehrheitlich für den Systemwechsel im Sinne des früheren
Nationalratsbeschlusses gestimmt, und jetzt höre ich von
Herrn Schneider-Ammann, die FDP-Fraktion sei mehrheit-
lich dagegen. Das ist unverständlich.
Zum Inhalt: Weshalb wollen wir steuersystematisch den Sys-
temwechsel?
1. Sie kennen alle diesen dauernden Streit um die Bemes-
sung des Eigenmietwertes in den Kantonen. Sie wissen alle
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um diese Verwaltungsbürokratie bei der Ansetzung der Ei-
genmietwerte, der Bewertungen usw. Sie wissen auch, dass
die Abgrenzung zwischen wertvermehrenden Investitionen
und werterhaltenden Renovationen sehr schwierig und für
die Steuerbehörden recht aufwendig ist. Der erste Grund für
den Wechsel ist also eine administrative Vereinfachung,
auch ein Verzicht auf diesen dauernden Bemessungsstreit.
Unsere Nachbarländer haben alle den Systemwechsel aus
administrativen Gründen vollzogen und die Bemessung des
Eigenmietwertes abgeschafft.
2. Das  System  ist  einfach  ungerecht.  Es  wäre  zwar  in
der Theorie richtig –  das System Locher, die Bruttoverbu-
chung – , aber in der Praxis ist es ungerecht, und wir haben
unheimliche Differenzen bei der Eigenmietwertbemessung.
Ich nenne das Beispiel des Kantons Basel-Landschaft. Der
Kanton Basel-Landschaft bemisst jetzt den Eigenmietwert
mit noch 34 Prozent des Verkehrswertes, obschon das Bun-
desgericht bestimmt hat, es müssten 60 Prozent sein. Jetzt
wollten die Baselbieter Regierung und die Mehrheit des
Landrates auf 39 Prozent gehen und noch den Mieterabzug
dazuzählen. Das ist vom Volk abgelehnt worden. Soll jetzt
der Bund, soll jetzt Herr Bundespräsident Villiger die Trup-
pen schicken? Ich möchte von Ihnen auch wissen, wie Sie
da noch ein einheitliches System und eine Steuergerechtig-
keit in der Schweiz durchsetzen wollen, wenn einzelne Kan-
tone sich das Recht herausnehmen, einfach derart vom
Bundesrecht abzuweichen.
3. Es geht um die legale Umgehung. Sie kennen alle –  und
wenn Sie den « Schweizerischen Hauseigentümer» lesen,
sehen Sie das immer wieder –  die so genannt indirekte
Amortisation.
Man empfiehlt dem Steuerpflichtigen, dem Hauseigentümer:
Amortisiere nicht dein Darlehen, sondern bring es in eine
Säule 3a oder verwende es als Einmalprämie für die Säule
3b, dann ist der Ertrag steuerbefreit. Gleichzeitig empfiehlt
man dem Hauseigentümer: Belasse deine Schulden, dann
kannst du den Schuldzinsabzug weiterführen. Wir haben
von der Steuerverwaltung vernommen, dass heute bei der
Säule 3b sage und schreibe 160 Milliarden Franken ange-
spart sind. In den Neunzigerjahren haben wir erlebt, dass
die Hypothekardarlehen –  die Nettoausleihungen –  viel stär-
ker gewachsen sind als die Bautätigkeit. Mit anderen Wor-
ten: Man hat sich neu verschuldet, um dieses Steuerschlupf-
loch auszunützen.
4. Auf die Dauer ist es volkswirtschaftlich unsinnig, die dau-
ernde Hypothekarverschuldung steuerlich zu belohnen.
Sinnvoll ist eine steuerliche Entlastung am Anfang, aber
später soll kein Anreiz zur weiteren Verschuldung bestehen,
sondern eher ein Steueranreiz zur Amortisation.
Sie wissen alle, Sie haben es durch Zuschriften erfahren:
Die älteren Hausbesitzer, die selber amortisiert und keine
Schulden mehr haben, wollen den Systemwechsel. Diejeni-
gen, die abbezahlt haben, begreifen nicht, weshalb sie den
Eigenmietwert immer noch versteuern müssen. Für die jun-
gen Hausbesitzer, für die Neuerwerber hat der Bundesrat ja
ein System vorgesehen, nach dem am Anfang, in den ersten
zehn Jahren, die Zinsabzüge einseitig möglich sind, denn
die zinsmässig Hochbelasteten sind die Ersterwerber. Des-
wegen bitte ich Sie, jetzt den Mut zur Reform aufzubringen.
Wir verlangen Namensaufruf, auch weil Ihre eigene Klient-
schaft –  dies ist an die Adresse der FDP und der SVP ge-
richtet – , weil die älteren Hauseigentümer einen System-
wechsel wollen. Die älteren Hauseigentümer wollen den
Eigenmietwert nicht mehr versteuern. Sie müssen Ihrer
Klientschaft erklären, weshalb sie den Eigenmietwert auch
auf die nächsten Jahre hinaus versteuern muss. Sie müssen
jetzt dazu stehen, wenn Sie den Systemwechsel nicht wol-
len.
[VS]
Gysin Hans Rudolf (R, BL): Herr Strahm, Sie haben wieder
einmal –  in der WAK haben Sie das mehrfach getan –  den
Kanton Basel-Landschaft angeklagt, er habe zu tiefe Eigen-
mietwerte. Warum sagen Sie denn eigentlich nicht die volle
Wahrheit? Sie waren ja kürzlich für ein Referat im Baselbiet,

und Sie hätten dort vor Ort feststellen können, dass es Ihre
Kolleginnen und Kollegen waren, die vor zehn Jahren einen
Sozialabzug für Mieter einführten, als Korrelat zu den günsti-
gen Eigenmietwertsätzen. Sie wissen auch ganz genau,
dass das Bundesgericht diesen Sozialabzug bereits zweimal
anerkannt hat; damit werde dem Gleichheitsgebot zwischen
Wohneigentümern und Mietern nachgelebt. Ich bitte Sie,
künftig diese Angelegenheit nicht mehr so verzerrt darzu-
stellen. Wenn Sie das eine sagen, dann sagen Sie doch bitte
das andere auch.
[VS]
Strahm Rudolf (S, BE): Ich will nicht den Kanton Basel-
Landschaft kritisieren, aber ich muss Ihnen sagen: Herr Kol-
lege Gysin Hans Rudolf ist einer der Verursacher dieses
Steuerwirrwarrs, einer, der von Anfang an nicht akzeptiert
hat, dass wir ein Steuerharmonisierungsgesetz haben, dass
das Bundesgericht gesagt hat, dass die 60 Prozent des
Eigenmietwertes nicht unterschritten werden sollten. Herr
Gysin hat das immer wieder torpediert.
Sie haben durch diesen Baselbieter Entscheid geholfen. Sie
bemessen jetzt den Eigenmietwert mit 34 Prozent des
Marktwertes. Das ist ungerecht, auch wenn ein Mieterabzug
besteht; Sie kennen das Bundesgerichtsurteil.
Die Praxis des Kantons Basel-Landschaft müsste Sie dazu
führen, dass Sie jetzt an unserem Entscheid und am Sys-
temwechsel festhalten. Dann haben Sie diese Ungerechtig-
keit nicht mehr.
[VS]
Zuppiger Bruno (V, ZH): Ich hoffe, Sie nehmen meine
Frage auch noch an. Herr Strahm, Sie haben vorher ausge-
führt, dass wir in einen Argumentationsnotstand gegenüber
unserer eigenen Klientel kämen, indem wir bei der Beibehal-
tung des Systems eben die kapitalkräftigen Eigentümer be-
lasten. Aber was sagen Sie denn Ihrer Klientel, den jungen
Familien, den jungen Gewerbetreibenden, die eben mit dem
Systemwechsel steuerliche Nachteile haben werden? Wie
sagen Sie es diesen Jungen, die Eigentum erwerben möch-
ten und denen wir mit dem heutigen System eine echte
Wohneigentums-Förderungsmassnahme gewähren?
[VS]
Strahm Rudolf (S, BE): Ich möchte zwei Dinge sagen:
1. Ich wiederhole hier, Herr Zuppiger: Der ältere Hausbesit-
zer, der sein Darlehen amortisiert hat, will den Eigenmiet-
wert nicht mehr und will den Systemwechsel. Dem müssen
Sie es dann erklären, wenn Sie das bekämpfen.
2. Für die Ersterwerber hat der Bundesrat ja eine Lösung,
nämlich dass sie einseitig, auch wenn der Eigenmietwert ab-
geschafft ist, während zehn Jahren degressiv den Zinsabzug
weiter vornehmen können. Das gibt einen sanften Anreiz zur
Amortisation, aber mir scheint, die Bundesratslösung ist ein
Entgegenkommen gegenüber dem Jungerwerber, das wir
übrigens auch unterstützen; diese Lösung genügt. Der Stän-
derat wird ja die Details und die Eckwerte nochmals diskutie-
ren.
Bitte entscheiden Sie sich jetzt für Festhalten. Dann wird der
Ständerat die Details besprechen.
[VS]
Raggenbass Hansueli (C, TG), für die Kommission: Die
WAK beantragt Ihnen bezüglich der Wohneigentumsbe-
steuerung mit 15 zu 8 Stimmen, an unserem Beschluss fest-
zuhalten; damit haben wir eine Differenz zum Ständerat.
Eine klare Mehrheit der WAK will also am Systemwechsel
festhalten. Eine Minderheit beantragt, dem Ständerat zu fol-
gen, und wünscht eine Systemverbesserung. Aufgrund der
speziellen Ausgangslage erscheint ein kurzer Rückblick auf
die verschiedenen Phasen des Projektes angezeigt:
1. Der Bundesrat schlug bereits mit Botschaft vom 28. Fe-
bruar 2001 einen Systemwechsel vor, der die folgenden we-
sentlichen Komponenten beinhaltete: Abschaffung der
Besteuerung des Eigenmietwertes und des Zinsabzuges –
ausser eben für Ersterwerber 5000 Franken pro Jahr, die
sich jährlich linear um 10 Prozent reduzieren –  sowie Abzug
der effektiven Liegenschaftskosten, soweit sie 5000 Franken
übersteigen, im Maximum 5000 Franken pro Jahr, aber ein-
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mal innerhalb von fünf Jahren 45 000 Franken. Die mut-
masslichen Ausfälle des bundesrätlichen Modells belaufen
sich gemäss der neuesten Version der Steuerverwaltung auf
165 Millionen Franken, für den Bund allein –  also unter Ab-
zug des Kantonsanteils –  auf 115 Millionen Franken.
2. Am 26. September 2001 entschied sich der Nationalrat
mit Stichentscheid der Vizepräsidentin ebenfalls für einen
Systemwechsel, erhöhte jedoch den Zinsabzug für Erster-
werber auf 7500 Franken pro Jahr, wobei dieser Betrag in
den ersten fünf Jahren voll abgezogen werden kann und
sich in den folgenden fünf Jahren um je 20 Prozent redu-
ziert. Die Kommission glaubt nicht, dass die Hypothek in die-
ser Zeit vom Ersterwerber voll abbezahlt werden kann, Herr
Baader, sondern sie ist der Auffassung, dass der Ersterwer-
ber die Hypothek so weit abzahlen kann, dass er nachher
beim Systemwechsel nicht schlechter fährt.
Überdies, Herr Baader Caspar, können auch hier sämtliche
effektive Liegenschaftskosten, die 4000 Franken überstei-
gen, abgezogen werden. Der Nationalrat hat dort jede
Grenze gekippt. Er führte auch eine so genannte KMU-Klau-
sel ein, die eben gerade die von Herrn Gysin Hans Rudolf
angesprochene Finanzierungsproblematik, die richtig aufge-
zeigt worden ist, lösen soll –  so lösen, dass eben auch beim
Systemwechsel keine schlechtere Lösung als heute gege-
ben ist. Das haben wir uns ja überlegt. Die mutmasslichen
Ausfälle nach der nationalrätlichen Fassung werden von der
Steuerverwaltung im neuesten Papier nun auf 430 Millionen
Franken geschätzt; für den Bund allein –  unter Abzug des
Kantonsanteils –  werden sie auf 300 Millionen Franken ge-
schätzt. So viel zu Phase 2.
Kommen wir zu Phase 3: Der Ständerat entschied am 2. Ok-
tober dieses Jahres mit 23 zu 13 Stimmen, am bisherigen
System festzuhalten und es zu verbessern. Er hatte eigent-
lich zwei Hauptargumente: Der Systemwechsel sei in Anbe-
tracht der heutigen Finanzlage des Bundes und im Lichte
der Schuldenbremse zu teuer, und was die Besteuerung der
Zweitwohnsitze anbelange, könnte der Systemwechsel zu
erheblichen Ausfällen für die Tourismuskantone führen. Der
Ständerat will das bisherige System wie folgt verbessern:
Der Eigenmietwert soll neu 60 Prozent des Marktmietwertes
betragen. Gegenwärtig entspricht er im Mittel 70 Prozent
des Marktmietwertes, mit Differenzen zwischen den Kanto-
nen. Damit sollen das Wohneigentum und die Steuerharmo-
nisierung zwischen den Kantonen gefördert werden. Weiter
soll eine Härtefallklausel eingeführt werden, wonach der Ei-
genmietwert auf höchstens die Hälfte herabgesetzt werden
kann, wenn die übrigen Einkünfte und das nicht in die Lie-
genschaft investierte Vermögen in einem dauerhaften Miss-
verhältnis zu den Gesamtkosten stehen. Die Steuerausfälle
würden sich bei der direkten Bundessteuer gemäss stände-
rätlichem Modell auf 145 Millionen Franken belaufen, und
unter Abzug des Kantonsanteils auf etwa 100 Millionen
Franken.
Nun zu den Anträgen unserer Kommission: Sie beantragt
wie gesagt mit 15 zu 8 Stimmen den Systemwechsel –  mit
dem genau gleichen Inhalt, wie er von Ihnen an der Sitzung
vom 26. September 2001 beschlossen worden ist. Da der
Ständerat die Beibehaltung des bisherigen Systems be-
schlossen hat und auf den Systemwechsel ja gar nicht ein-
getreten ist, stehen wir vor der Situation, dass wir nochmals
über unseren eigenen Beschluss abzustimmen haben. Das
bedeutet, dass wir –  sollten wir dem Systemwechsel zustim-
men –  nur den Grundsatz zu entscheiden haben, jedoch die
Details zum Systemwechsel auf der Fahne nicht mehr ver-
ändern können. Für den Fall aber, dass die Kommission der
Minderheit Gysin Hans Rudolf folgen sollte, wird die Detail-
beratung durchgeführt; Sie finden dazu die Eventualanträge
der Kommission auf der rechten Seite des vertikalen Strichs
auf der Fahne.
Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zur Minderheit Gysin
Hans Rudolf: Es handelt sich dabei nicht um eine « wunder-
bare Brotvermehrung», sondern um eine « wundersame
Stimmenvermehrung»: Auf wundersame Weise scheint sich
die Minderheit gemäss Fahne von 8 auf 12 Stimmen ausge-
dehnt zu haben, was bei 15 Mehrheitsstimmen und zwei Ab-

wesenheiten auf eine respektable Kommissionsgrösse von
29 Mitgliedern schliessen lässt. Die WAK scheint sehr be-
gehrt zu sein; ich begreife das, ich bin auch in dieser Kom-
mission. Spass beiseite: Das heutige System leidet an
gewichtigen Mängeln, welche mit einer Abschaffung der Ei-
genmietwertbesteuerung zumindest gemildert werden könn-
ten. Die Kantone haben sich darum auch entgegen der von
Herrn Schneider dargestellten Auffassung in ihrer Mehrheit
dem Systemwechsel gemäss Fassung des Bundesrates an-
geschlossen.
Das heutige System belohnt das Schuldenmachen. Nicht
ohne Grund verzeichnen wir in der Schweiz eine extrem
hohe Verschuldung beim Wohneigentum: Die falsch ge-
setzten Anreize fordern die Steuerzahlenden geradezu auf,
gezielte Steuerplanung zu betreiben. Die Eigenmietwertbe-
steuerung ist äusserst kompliziert und aufwendig gestaltet;
die Verfahren gehören wohl zu den schwierigsten und kom-
pliziertesten Verfahren. Der administrative Aufwand ist
enorm. Die grossen Besteuerungsdifferenzen zwischen den
Kantonen sind durch nichts gerechtfertigt und widerspre-
chen auch faktisch der klaren Zielsetzung einer formellen
Steuerharmonisierung. Das heutige System bestraft all jene,
die ins eigene Haus investieren und so für ihr Alter vorsor-
gen. Es hat jedoch trotz gleich bleibender Wohnsituation
eine stets höhere Steuerbelastung bewirkt, was vor allem
bei älteren Hauseigentümern, die über ungenügend inde-
xierte Einkünfte verfügen, zu Härten geführt hat –  das heu-
tige System ist politisch abgenützt.
Die Kommission ist sich bewusst, dass der Entscheid etwas
kostet. Die Schätzungen der Steuerverwaltung sind aber
sehr rudimentär und beruhen jetzt neu auf einem einzigen
Kanton. Die Korrektur erfolgte, weil die Steuerverwaltung
neu nicht mehr von 22 000 bis 30 000 Neuerwerbern, son-
dern von 37 500 bis 45 000 ausgeht, was natürlich zu mar-
kanten Verschiebungen geführt hat. Diese Schätzung ist rein
statisch.
Darüber hinaus –  ich bitte Sie, das zu bedenken –  ist die In-
kraftsetzung dieser Bestimmungen auf den 1. Januar 2008
vorgesehen, was bedeutet, dass sie weder Budget- noch
Finanzplanrelevanz haben und wohl erst im Jahr 2009 Wir-
kung erzielen. Ich möchte damit sagen, dass dieser Sys-
temwechsel ein strategischer Entscheid ist; er ist auf lange
Sicht ausgerichtet. Schuldenmachen soll nicht noch belohnt
werden.
[VS]
Berberat Didier (S, NE), pour la commission: J’envisageais
de vous rappeler tout l’historique, pour le moins mouve-
menté, de ce projet, mais comme mon collègue a déjà rap-
pelé les différentes phases du parcours du projet entre le
Conseil fédéral, le Conseil national et le Conseil des Etats, je
peux m’abstenir de le faire, ce qui va d’ailleurs dans le sens
des consignes du Bureau, qui souhaite que les deux rappor-
teurs ne disent pas la même chose dans deux langues diffé-
rentes.
La commission propose, par 15 voix contre 8, le change-
ment de système, donc le maintien de la divergence avec le
Conseil des Etats. Comme vous l’avez constaté, la minorité
Gysin Hans Rudolf propose toutefois au plénum de suivre le
Conseil des Etats. Vous l’avez sans doute remarqué, cela a
d’ailleurs été relevé notamment par MM. Raggenbass et
Strahm, lors du vote en commission, 8 personnes souhai-
taient suivre le Conseil des Etats, alors que la minorité Gysin
Hans Rudolf se compose maintenant de 12 personnes. Cela
est dû, vraisemblablement, non pas à une multiplication des
pains, mais au fait que la composition de cette minorité était
fluctuante et évolutive, ce qui fait qu’elle est passée de 8 à
12 personnes, ce qui est quand même assez spécial dans le
déroulement des travaux d’une commission. Au cas où le
plénum devrait suivre la minorité Gysin Hans Rudolf, votre
commission soumet au plénum des propositions subsidiai-
res. Deux autres rapporteurs interviendront alors à ce sujet.
Comme l’ont déjà rappelé Mme Genner, M. Ehrler,
M. Donzé, Mme Polla et M. Strahm, les arguments de la ma-
jorité de la commission en faveur du changement de sys-
tème sont les suivants.
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Le système actuel est certes favorable aux nouveaux pro-
priétaires, on l’a beaucoup relevé dans les rangs de la mino-
rité, mais il faut bien dire qu’il encourage surtout les
contribuables aisés et fortunés à réaliser des économies
d’impôts en les incitant à maintenir des valeurs locatives
négatives. On peut dire que la part des propriétaires ayant
une valeur locative négative est de 34 pour cent pour les
classes de revenu inférieures à 50 000 francs par année, et
de 52 pour cent pour les classes de revenu supérieures à
50 000 francs. Le système actuel, on le voit bien, pousse à
l’endettement. Il permet aux contribuables fortunés de plani-
fier leurs impôts, et cela à la charge des autres propriétaires
et des locataires. C’est le premier argument.
L’imposition de la valeur locative complique aussi à l’excès la
procédure de taxation. Les procédures d’évaluation des va-
leurs locatives font partie des procédures les plus complexes
et les plus lourdes de la fiscalité. La détermination et l’impo-
sition de la valeur locative varient beaucoup d’un canton à
l’autre, ce qui génère un fort sentiment d’inégalité de traite-
ment. M. Strahm l’a d’ailleurs relevé lorsqu’il a cité l’exemple
de Bâle-Campagne. L’insatisfaction persistante qui est liée à
l’imposition de la valeur locative conduit aussi à une érosion
de la base d’imposition et à l’introduction de mesures telles
que la déduction de loyer. Cette érosion de la valeur locative
va dans le sens inverse de l’harmonisation fiscale que nous
souhaitons tous. Les différences entre cantons eux-mêmes,
ainsi qu’entre cantons et Confédération, les écarts entre la
valeur locative cantonale et la valeur locative pour l’impôt fé-
déral direct sont toujours plus nombreux et ont tendance à
croître. Ces différences ne trouvent donc plus de justification
objective et provoquent aussi, on doit le dire, un sentiment
de rejet.
Le système actuel est donc politiquement usé, comme le dé-
montrent les débats que soulèvent de manière permanente
les procédures de fixation des valeurs locatives. Le système
actuel est également considéré comme profondément in-
juste par les personnes d’un certain âge, qui disposent d’un
modeste logement. Un correctif tel que la réduction de la va-
leur locative pour sous-utilisation est d’une application très
complexe. Il donne rarement satisfaction et sa justification
au plan économique est discutable.
Un aménagement du système actuel ne remédie pas à ces
défauts. Les tentatives d’uniformiser la base de détermina-
tion de la valeur locative se heurtent aux difficultés de fixer la
valeur du marché; et la réduction de la valeur locative impo-
sable ne fait que pousser davantage au maintien de l’endet-
tement dans un but de planification fiscale.
Enfin, si l’on suit le Conseil des Etats, les effets financiers
seront perceptibles en 2006 déjà à cause, vu le système du
frein à l’endettement, de l’obligation de compenser. Par con-
tre, si le changement de système intervient, nous aurons un
effet seulement en 2009/2010, ce qui nous laisse un peu
plus de temps pour anticiper ces baisses fiscales.
Je rappellerai que la commission n’a pas discuté des propo-
sitions détaillées relatives au changement de système tel
que le Conseil national les avait approuvées l’année der-
nière. La commission veut en effet inviter le Conseil des
Etats à entrer en matière sur le changement de système. Au
cas où le Conseil des Etats devrait trancher finalement pour
le changement de système, le contenu de ce dernier pourra
être discuté. Car il y a, il faut bien le dire, des divergences
sur tous les articles pertinents et les pertes fiscales pour-
raient être vraisemblablement ramenées à un niveau infé-
rieur à ce que le Conseil national avait décidé en septembre
2001.
En conclusion, je vous demande de suivre la majorité de la
commission et de maintenir la divergence avec le Conseil
des Etats concernant l’imposition de la propriété du loge-
ment.
[VS]
Villiger Kaspar, Bundespräsident: Das heutige Hauseigen-
tums-Besteuerungssystem ist theoretisch und vordergründig
eigentlich das gerechteste: Es wird ein Einkommen besteu-
ert, zwar ein fiktives, aber, wenn Sie so wollen, ein Natural-
einkommen. Die Gewinnungskosten für dieses Einkommen,

nämlich die Schuldzinsen und auch die Kosten für den Un-
terhalt, kann man abziehen. Das ist ein kohärentes Sys-
tem, das in sich logisch ist und das eigentlich funktionieren
müsste.
Wenn wir das näher analysieren, ist es aber interessant,
feststellen zu müssen, dass es zu Verzerrungen führt und
in der Praxis alles andere als gerecht ist. Warum? Wenn
wir den Systemwechsel machen, so wie er eigentlich zu
100 Prozent  gemacht  werden  müsste  –  dass  es  nämlich
keinen Eigenmietwert und konsequenterweise auch keine
Abzüge mehr gibt, weil es auch keine Gewinnungskosten
mehr gibt – , dann bekommt der Fiskus beim Bund ungefähr
150 Millionen Franken mehr. Das bedeutet nichts anderes,
als dass das gesamte Wohneigentum in der Schweiz nicht
nur nicht besteuert ist, sondern im Gegenteil bei den nor-
malen Steuern sogar einen Abzug von 150 Millionen Fran-
ken ermöglicht. Das heisst also: Es wird über die ganzen
100 Prozent aller Hauseigentümer mehr an Unterhaltskos-
ten und an Schuldzinsen abgezogen, als Eigenmietwert auf-
gerechnet wird. Wenn wir uns auf den Bund beschränken, ist
das Hauseigentum also subventioniert und nicht besteuert.
Jetzt ist es aber interessant, anzuschauen, wer denn eigent-
lich eine negative Liegenschaftsrechnung hat und wer nicht.
Von einer negativen Liegenschaftsrechnung spricht man,
wenn jemand mehr abzieht, als er Eigenmietwert hat, von
einer positiven Liegenschaftsrechnung, wenn die Differenz
positiv ist, wenn also der Eigenmietwert minus die Abzüge
mehr als null beträgt. Wir kommen nun zu einem ganz inter-
essanten Ergebnis: 42 Prozent aller Hauseigentümerinnen
und Hauseigentümer haben eine negative Liegenschafts-
rechnung, 58 Prozent –  zu denen ich leider gehöre und viel-
leicht auch viele von Ihnen –  haben eine positive Liegen-
schaftsrechnung. Weil aber über die ganzen 100 Prozent
mehr abgezogen als Eigenmietwert aufgerechnet wird, be-
deutet das, dass 42 Prozent der Hauseigentümer mehr ab-
ziehen, als die ganzen 100 Prozent der Eigentümer Eigen-
mietwert haben.
Jetzt denkt man: Das ist ja völlig klar, es handelt sich dabei
um die jungen Leute –  für die viele von Ihnen zu Recht so
eintreten – , die Hauseigentum wollen, kleine Einkommen
haben, sich verschulden müssen und das dann abziehen.
April, April, es ist genau umgekehrt! Von den Hauseigen-
tümern mit einem Einkommen von unter 50 000 Franken
haben nur 34 Prozent einen negativen Eigenmietwert, von
denjenigen mit einem Einkommen von über 150 000 Fran-
ken hingegen haben 52 Prozent einen negativen Eigenmiet-
wert.
Das ist nur dann verständlich, wenn man davon ausgeht,
dass diese Leute die Steuersparinstrumente, wie sie zum
Teil erwähnt worden sind, auch ganz klar systematisch nut-
zen und versuchen, möglichst viel abzuziehen, und hier
auch beraten werden. Das ist völlig legal; ich kritisiere das
nicht. Aber es zeigt, dass dieses System in einer Weise ge-
nutzt wird, die eigentlich den normalen Gerechtigkeitsvor-
stellungen widerspricht. Das ist ein Grund dafür, dass der
Bundesrat sich entschieden hat, Ihnen den Systemwechsel
vorzuschlagen: Das heutige System ist theoretisch korrekt,
praktisch eben nicht. Gleichzeitig haben wir bei der Volks-
initiative zur Wohneigentumsbesteuerung damals dem
Volk versprochen –  ich auch; jenen, die schon hier gewesen
sind – , dass wir den Systemwechsel prüfen und einen Ent-
wurf ausarbeiten werden.
Das heutige System hat also Nachteile. Ich habe den Haupt-
nachteil, die Verzerrung, erwähnt. Es gibt noch weitere
Nachteile. Viele Menschen verstehen nicht, dass sie ein vir-
tuelles Einkommen, das gar nicht fliesst, versteuern müs-
sen. Das System ist auch langsam ausgehöhlt worden,
indem in vielen Kantonen die Eigenmietwerte nicht ange-
passt werden; in anderen Kantonen werden sie angepasst.
Das System ist administrativ ausserordentlich aufwendig.
Die Steuerbehörden müssen in die Handhabung dieses Sys-
tems viel Zeit investieren. Das System fördert tendenziell
auch die Verschuldung; es ist interessant, sich zu verschul-
den. Eigentlich ist das nicht vernünftig. Ihre vielen Vorstösse
zeigen ferner, dass das System politisch abgenutzt ist.
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Deshalb ist der Bundesrat der Meinung, langfristig –  das ist
ja ein langfristiges Projekt –  bringe der Systemwechsel Vor-
teile. Bei einer solchen Umstellung gibt es immer ein Pro-
blem: Es gibt Verlierer, und es gibt Gewinner. Die Verlierer
sind natürlich vor allem jene, die heute interessante Steuer-
sparinstrumente nutzen können und diese nachher nicht
mehr haben. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ein knall-
harter Systemwechsel ohne flankierende Massnahmen dazu
führt, dass der Fiskus daran verdient.
Der Bundesrat hat Ihnen aber ein System vorgeschlagen,
das ungefähr 190 Millionen Franken kostet, allerdings inklu-
sive des Bausparens für Hauseigentum. Wir haben sogar
geschätzt, dass die Ausfälle bei der momentanen, sehr tie-
fen Hypothekarzinsbelastung von rund 4 Prozent noch um
rund 100 Millionen Franken höher sind. Das heisst, dass wir
gewillt sind, bei einem Systemwechsel nicht einfach ein Ge-
schäft zu machen, indem wir die Abzüge unterbinden, son-
dern wir sind auch gewillt, für Neuerwerber und zur An-
regung von Unterhalt etwas zu investieren, wie das z. B.
auch von Herrn Schneider gefordert wurde.
Ich glaube, wir haben beim Unterhalt ein elegantes System
gefunden, indem wir sagen: Eigentlich könnte man ihn gar
nicht abziehen, da er nicht systemkonform ist; also soll man
den Normalunterhalt in der Grössenordnung von 4000 bis
5000 Franken nicht abziehen können. Aber Unterhalt, der in-
nerhalb gewisser Grenzen darüber hinausgeht, und grös-
sere Aufwendungen für Unterhalt alle paar Jahre sollte man
abziehen können. Das ist zwar systematisch falsch, aber es
ist ein gewisses « incentive» für die Bauwirtschaft und ein
Anreiz, den baulichen Unterhalt auch wirklich durchzufüh-
ren. Das ist besser als eine Pauschale, denn Pauschalab-
züge werden einfach gemacht, ohne dass man sie wirklich
braucht. Sie bieten also keinen Anreiz, einen Unterhalt auch
tatsächlich durchzuführen.
Wir waren uns auch voll bewusst, dass es für Neueigentü-
mer wichtig sein kann, dass sie zumindest am Anfang die
Zinszahlungen abziehen können. Hier muss ich darauf hin-
weisen, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass jene,
die den Bundesrat kritisieren, er lasse zu wenig Abzüge für
Neuerwerber zu, ein Element nicht mitberücksichtigen: Sie
vergleichen diese Abzüge nämlich mit den heutigen Abzü-
gen. Das ist insofern falsch, als sie heute den Abzug vom
Einkommen einschliesslich Eigenmietwert vornehmen kön-
nen. Im neuen System können sie den Abzug von einem tie-
feren Einkommen vornehmen, weil eben kein Eigenmietwert
dabei ist; Sie haben also a priori schon ein niedrigeres Ein-
kommen dadurch, dass es keinen Eigenmietwert mehr gibt.
Wenn Sie das mitberücksichtigen, sind die Abzugsmöglich-
keiten, die wir offerieren, recht grosszügig und erreichen für
mittlere Einkommen und mittleres Wohneigentum fast den
heutigen Zustand.
Nur jene zahlen natürlich einen Preis, die es sich eigentlich
leisten könnten, die sehr gross bauen und sehr viel mehr ab-
ziehen, als es sich eben der kleine Mann oder die kleine
Frau mit dem kleineren Häuschen leisten kann. Wir meinen,
das sei so weit gerecht. Deshalb ist es nicht nötig, beim Sys-
temwechsel so weit zu gehen, wie Sie in der ersten Lesung
gegangen sind.
Ich verstehe natürlich auch die Hauseigentümerverbände.
Sie haben das Problem, dass sie eigentlich zweierlei Mitglie-
der haben: jene, die eigentlich vom alten System profitieren,
und jene, die vom neuen System profitieren würden. Man
kann beiden natürlich nur dann gerecht werden, wenn man
einen sehr teuren Systemwechsel macht. Aber das würde
wiederum dazu führen, dass wir jene Verzerrungen, die man
eigentlich bereinigen müsste, eben nicht bereinigen. Das ist
der Grund dafür, weshalb wir meinen, unser Vorschlag gehe
eben doch schon recht weit, weil Sie das, was wir investie-
ren, nicht nur daran messen würden, was es an Ausfällen
gegenüber heute gibt, sondern wir investieren auch das,
was wir beim Systemwechsel –  wenn wir ihn nicht abfedern
würden –  eigentlich verdienen würden.
Jetzt stellt sich die Frage: Sollen Sie das heutige System
« verbessern», oder sollen Sie beim Systemwechsel blei-
ben? Hier hat der Bundesrat eine ganz klare Haltung. Der

Bundesrat hat durchaus Verständnis dafür, dass Sie beim
normalen Eigenmietwert vielleicht auch ohne Systemwech-
sel etwas tun möchten. Auch ich bin ein Hausbesitzer, der
davon profitieren würde; das ist ganz klar. Trotzdem müssen
Sie eine doppelte Überlegung machen:
1. Ist es bei unserem heutigen System, das eigentlich ge-
rade im Vergleich zur Miete relativ günstig ist und eben alle
diese Möglichkeiten, alle Abzüge usw. erlaubt, wirklich nötig,
noch weiter zu gehen? Der Bundesrat meint, es sei nicht
nötig; es sei nicht etwas Vitales, es sei auch für den
Wirtschaftsstandort nicht nötig. Es wäre vielleicht wün-
schenswert, aber es ist nicht nötig.
2. Wenn es schon nicht nötig ist, soll man es dann ausge-
rechnet dann tun, wenn dem Bund wieder finanzielle Pro-
bleme drohen und wir an allen Ecken und Enden sparen
müssen?
Der Bundesrat ist der Meinung: Nein, es sei vertretbar, Aus-
fälle in Kauf zu nehmen, wenn man sich damit eine grundle-
gende Änderung des Systems erkauft. Wenn man aber
diesen Gegenwert nicht hat, dann sei es –  ausgerechnet
jetzt, in diesem Umfeld –  nicht zu empfehlen und nicht ak-
zeptabel, auf dem alten System noch Ausfälle zu generie-
ren.
Dazu kommt etwas Zweites: Wer profitiert eigentlich davon?
Es sind doch zu einem grossen Teil jene, die auch etwas von
der Familienbesteuerungsreform profitieren, die Sie soeben
beschlossen haben. Die Differenzen sind dort nicht mehr be-
sonders gross.
Wenn wir in der Staatsrechnung Überschüsse hätten, würde
ich mich gegen diese Reform nicht wehren. Man kann sich
auch beim heutigen System darüber streiten, wo der Eigen-
mietwert liegen sollte. Wir meinen, die Senkung von den von
uns gerade noch tolerierten 70 Prozent auf 60 Prozent für
alle gehe in diesem Sinne zu weit.
Ich habe einiges Verständnis für die Härteklausel. Ich
glaube, das ist etwas, das im heutigen System fehlt. Wenn
Sie beim alten System bleiben, ist das an sich etwas Gutes;
das wird nicht sehr viel kosten. In den Fällen, in denen man
es brauchen kann, ist es wahrscheinlich etwas sehr, sehr
Nützliches.
Zusammenfassend: Wenn Sie schon Ausfälle generieren
wollen, sollten Sie sich dafür den Systemwechsel erkaufen;
wenn nicht –  meint der Bundesrat – , sollte man auf eine Re-
form verzichten. Angesichts der gesamten, schon kritisierten
Steuerreform, angesichts dessen, was wir beim Stempel aus
Konkurrenzgründen opfern müssten, angesichts der Pro-
bleme, in die der Bundeshaushalt kommen wird, wäre es
nicht akzeptabel, hier noch zusätzliche Ausfälle zu generie-
ren. Wir wissen nämlich nicht, wie sie langfristig zu finanzie-
ren wären.
Deshalb empfehle ich Ihnen, bei Ihrem ersten Entscheid zu
bleiben, in der Differenzbereinigung dann aber zu einem et-
was bescheideneren Modell zu kommen.
[VS]
Beck Serge (L, VD): Je crois effectivement que sur le prin-
cipe de ne pas encourager les gens à s’endetter, il n’y a
aucune remarque à faire. Par contre, ce qu’on peut consta-
ter, c’est que, dans la fiscalité en général –  et on a parlé de
l’imposition du bénéfice des petites sociétés ou petites co-
opératives dans le cadre du projet précédent – , lorsqu’on re-
fuse la constitution de réserves pour des investissements,
on pousse les gens à s’endetter, si l’on empêche de déduire
ces réserves du bénéfice. A propos des petits propriétaires
dont vous avez parlé tout à l’heure: on ne peut qu’observer
que ces gens-là en général remboursent 100 pour cent de
l’hypothèque, on constate qu’ils sont totalement privés des
prestations complémentaires dans le cadre de l’AVS, et ce
sont souvent des personnes qui ont un revenu très faible en
dehors du fait qu’ils ont acquis leur propre logement.
Est-ce que vous avez prévu des mesures d’accompagne-
ment pour ces personnes-là, qui seront d’autant plus pénali-
sées qu’elles sont davantage encouragées à rembourser
leur hypothèque et qui se verront privées de prestations so-
ciales complémentaires qui sont indispensables au maintien
d’un niveau de vie minimum?



01.021           Conseil national 1886 2 décembre 2002

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

Villiger Kaspar, Bundespräsident: Herr Beck, ich habe vor-
hin gesagt, ich sei der Meinung, die Härteklausel, die neu
vorgesehen ist, sei eigentlich etwas Gutes. Diese Härteklau-
sel betrifft nun nicht eine gewisse Altersklasse, z. B. Rent-
ner, wie das auch schon verlangt worden ist, sondern Leute,
die effektiv Probleme bekommen, wenn sie die Steuern we-
gen dem Eigenmietwert nicht mehr bezahlen können. Des-
halb bin ich der Meinung, dass man beim alten System eine
solche Härteklausel durchaus einführen kann. Wenn Sie nun
den Systemwechsel machen, fällt der Eigenmietwert ja ganz
generell weg. Das ist natürlich eine ganz erhebliche Entlas-
tung, die wahrscheinlich den Anteil solcher Härtefälle ohne-
hin schon reduziert. Deshalb glaube ich, dass Ihr Anliegen
berechtigt ist. Beim einen Modell ergibt es sich automatisch,
und beim anderen könnte man mit der vorgeschlagenen
Härteklausel etwas machen.
Ich rate Ihnen, sich auf eine Reform des bestehenden Sys-
tems gar nicht einzulassen. Wenn Sie das trotzdem wollen,
wäre die Kompromissmöglichkeit die, dass Sie bei 70 Pro-
zent bleiben –  dann holen Sie viele runter, weil einige noch
darüber sind –  und nicht auf 60 Prozent gehen. So könnten
Sie erstens doch über 100 Millionen Franken sparen und
zweitens die Härteklausel einführen, die in solchen Fällen
funktioniert.
[VS] 
Abstimmung – Vote 
(namentlich –  nominatif; Beilage –  Annexe 01.021/3076)
Für den Antrag der Mehrheit .... 106 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 75 Stimmen
[VS]
Le président (Christen Yves, président): Avant que l’objet
retourne donc au Conseil des Etats, nous avons encore à
traiter la question de l’épargne-logement, à l’article 33 alinéa
1er lettre e et à l’article 33a.
[VS]
Ziff. 2a Art. 33 Abs. 1 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten
Minderheit 
(Fässler, Berberat, Donzé, Genner, Hämmerle, Rechsteiner
Paul, Rennwald, Sommaruga, Strahm)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
[VS]
Ch. 2a art. 33 al. 1 let. e 
Proposition de la commission 
Majorité 
Maintenir
Minorité 
(Fässler, Berberat, Donzé, Genner, Hämmerle, Rechsteiner
Paul, Rennwald, Sommaruga, Strahm)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
[VS]
Ziff. 2a Art. 33a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Der Bausparvertrag ist ein Vertrag, mittels dem eine voll-
jährige und unter 45-jährige in der Schweiz wohnhafte Per-
son ein Sparguthaben mit der Absicht bildet, erstmals
entgeltlich Wohneigentum zum eigenen Bedarf an ihrem
schweizerischen Wohnsitz zu erwerben.
Abs. 2–4 
Festhalten
Abs. 5 
Die Besteuerung wird in dem Masse aufgeschoben, als die
Mittel für den Erwerb einer Liegenschaft zum eigenen Be-
darf am Wohnsitz innert zwei Jahren nach Ablauf des Vertra-
ges verwendet werden. Die Steuer wird nacherhoben, wenn
in den ersten fünf Jahren nach dem Erwerb die Nutzung der
Liegenschaft dauernd geändert oder wenn das Eigentum an
ihr an Dritte abgetreten wird, ohne dass der erzielte Erlös
zum Erwerb einer gleich genutzten Ersatzliegenschaft in der
Schweiz verwendet wird.

Abs. 6 
Der Bundesrat bestimmt nach Anhörung der Kantone, wel-
che Formen des Bausparens in Betracht fallen. Er um-
schreibt den Begriff des ersten Erwerbes. Er regelt insbe-
sondere den Rhythmus der Einzahlungen, den jährlichen
Minimalbetrag, die Kapitalisierung der Zinsen, die Gründe
eines vorzeitigen Ablaufes des Bausparvertrages (insbeson-
dere die Investition in den Erwerb selbst genutzten Wohnei-
gentums, den Wegfall der persönlichen steuerlichen Zuge-
hörigkeit zur Schweiz infolge Todes oder Wegzuges ins
Ausland, das Fehlen regelmässiger Einzahlungen auf das
Bausparkonto, die Zwangsvollstreckung) sowie die Voraus-
setzungen für den Vertragseintritt der Erben und des überle-
benden Ehegatten.
[VS]
Minderheit 
(Fässler, Berberat, Donzé, Genner, Hämmerle, Rechsteiner
Paul, Rennwald, Sommaruga, Strahm)
Abs. 1–4, 6 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 5 
Die Besteuerung wird in dem Masse aufgeschoben, als die
Mittel für den Erwerb einer Liegenschaft zum eigenen Be-
darf am Wohnsitz innert zwei Jahren nach Ablauf des Vertra-
ges verwendet werden. Die Steuer wird nacherhoben, wenn
in den ersten fünf Jahren nach dem Erwerb die Nutzung der
Liegenschaft dauernd geändert oder wenn das Eigentum an
ihr an Dritte abgetreten wird, ohne dass der erzielte Erlös
zum Erwerb einer gleich genutzten Ersatzliegenschaft in der
Schweiz verwendet wird.
[VS]
Ch. 2a art. 33a 
Proposition de la commission 
Majorité 
Al. 1 
L’épargne-logement est le contrat par lequel une personne
majeure de moins de 45 ans révolus, domiciliée en Suisse,
constitue un avoir d’épargne en vue de la première acquisi-
tion à titre onéreux de la propriété d’un logement pour ses
propres besoins à son lieu de domicile en Suisse.
Al. 2–4 
Maintenir
Al. 5 
L’imposition est différée dans la mesure où l’épargne-loge-
ment est affectée dans le délai de deux ans dès la fin du
contrat à l’acquisition d’un logement pour ses propres be-
soins à son lieu de domicile. L’impôt fait l’objet d’un rappel si,
dans les cinq ans suivant l’acquisition du logement, l’affecta-
tion de l’immeuble est durablement modifiée ou si l’acqué-
reur cède l’immeuble à un tiers sans que le produit de
l’aliénation soit réinvesti dans l’acquisition en Suisse d’une
habitation servant au même usage.
Al. 6 
Le Conseil fédéral détermine, après consultation des can-
tons, quelles formes d’épargne-logement peuvent être
prises en considération. Il définit la notion de première
acquisition et fixe notamment les règles concernant la régu-
larité des versements, leur montant minimal, la capitalisation
des intérêts, les conditions d’une fin anticipée du contrat
d’épargne-logement (investissements dans l’acquisition d’un
logement pour ses propres besoins, fin du rattachement
personnel en Suisse en raison du décès ou du départ à
l’étranger, absence de versements réguliers sur le compte
épargne-logement, procédure d’exécution forcée, notam-
ment) ainsi que les conditions de reprise du contrat par les
héritiers ou le conjoint survivant.
[VS]
Minorité 
(Fässler, Berberat, Donzé, Genner, Hämmerle, Rechsteiner
Paul, Rennwald, Sommaruga, Strahm)
Al. 1–4, 6 
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Al. 5 
L’imposition est différée dans la mesure où l’épargne-loge-
ment est affectée dans le délai de deux ans dès la fin du
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contrat à l’acquisition d’un logement pour ses propres be-
soins à son lieu de domicile. L’impôt fait l’objet d’un rappel si,
dans les cinq ans suivant l’acquisition du logement, l’affecta-
tion de l’immeuble est durablement modifiée ou si l’acqué-
reur cède l’immeuble à un tiers sans que le produit de
l’aliénation soit réinvesti dans l’acquisition en Suisse d’une
habitation servant au même usage.
[VS]
Fässler Hildegard (S, SG): Ich spreche zum gesamten Pa-
ket betreffend das Bausparen. Meine Minderheitsanträge zu
Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe e und weiter hinten zu Arti-
kel 33a (neu) gehören zusammen; das ist ein Konzept.
Es geht also darum, welche Form von Bausparen wir einfüh-
ren wollen. Der Bundesrat hat bezüglich des Systemwech-
sels ja festgestellt, dass damit eigentlich sogar etwas mehr
als vorher in die Bundeskasse fliessen könnte, und hat des-
halb auch gesagt, man könnte einen Schritt in Richtung
Bausparen machen.
Was wir jetzt hier haben, ist die Idee, in der Säule 3a einen
zusätzlichen Betrag zum Abzug bringen zu lassen, nämlich
die Hälfte von dem, was man bisher schon abziehen konnte,
sodass man also statt heute 6000 Franken 9000 Franken in
diese Säule 3a einzahlen könnte. Wir haben auf der anderen
Seite das Modell der Mehrheit der WAK, die sich dem Modell
des Kantons Basel-Landschaft angeschlossen hat. Wenn
Sie die Ausfälle vergleichen, die sich aufgrund meines An-
trages oder desjenigen der Mehrheit ergeben, kostet mein
Antrag ungefähr 25 Millionen Franken, derjenige der Mehr-
heit 50 Millionen Franken, also das Doppelte.
Was den Antrag der Mehrheit betrifft, befürchte ich, dass es
dort sehr viele so genannte Mitnehmereffekte gibt. Es geht
ja darum, dass man bis zu 1000 Franken pro Monat auf die
Seite legen kann, auf ein Bausparkonto. Das wird dann von
der Steuer befreit; weder die Zinsen noch diese Vermögen
müssen also versteuert werden. Das hilft selbstverständlich
vor allem jenen, die eben überhaupt so viel auf die Seite
legen können. Sie können mir nur wenige Familien mit
Kindern und mittlerem Einkommen nennen, die überhaupt
1000 Franken pro Monat für das Bausparen auf die Seite le-
gen können. Das sind doch schon eher diejenigen, die sich
überhaupt sehr viel leisten können. Somit sind wir wieder so
weit, dass das vor allem eine Massnahme ist, die denjenigen
zugute kommt, denen es schon gut geht. Eigentlich wollten
wir mit dem Bausparen ja aber jene fördern, denen es eben
nicht so leicht fällt, Wohneigentum zu erwerben.
Ich möchte Sie also bitten, dem Modell der Mehrheit nicht
zuzustimmen. Es kostet uns zu viel, und nach dem, was
letzte Woche in diesem Saal betreffend die Finanzlage ge-
jammert worden ist, sollten wir uns diesen Luxus von zusätz-
lichen 25 Millionen Franken pro Jahr nicht leisten.
Sollte dann wieder das Argument kommen, dass das eben
ein Modell sei, das im Kanton Basel-Landschaft sehr gut
funktioniere, dann kann ich Ihnen –  wie auch schon mehr-
fach vorgebracht –  sagen: Auch im angrenzenden Kanton
Solothurn wird eifrig gebaut, und zwar nicht, weil man bau-
sparen kann, sondern weil das Land in Richtung Stadt Basel
sehr gut erschlossen ist. Selbst dort, wo kein Anreiz über
das Bausparen besteht, wird etwa im gleichen Masse ge-
baut. Hier ein solches Modell zu forcieren, das vor allem
denjenigen hilft, die eben schon gut dran sind, ist der falsche
Ansatz. Überhaupt ist das Bausparen über steuerliche An-
reize nicht besonders sinnvoll, weil jeder Abzug von steuer-
barem Einkommen immer jenen mehr hilft, die schon auf
einer gewissen finanziellen Höhe sind; das liegt am progres-
siven System.
Stimmen Sie hier also dem moderaten Antrag des Bundes-
rates zu. Es ist ein kleiner Schritt in Richtung Bausparen,
und er liegt gerade noch im finanziell verkraftbaren Rahmen.
[VS]
Walker Felix (C, SG): Ich muss Ihnen in dieser Frage eine
Interessenbindung offen legen: In meinem jugendlichen
Übermut war ich einmal für eine Hypothekenbank verant-
wortlich. Ich will Ihnen nicht sagen welche, weil ich diese
Plattform nicht missbrauchen möchte.

Sie wissen, dass wir ein Volk von Mietern sind und dass die
Eigentumsquote vergleichsweise niedrig ist. Sie wissen
auch, dass die Förderung von Wohneigentum ein wichtiges
politisches Anliegen ist. Ich will zugeben, dass man im Rah-
men des BVG, insbesondere bei der Säule 3a, bisher in der
richtigen Richtung tätig geworden ist, aber es ist heute vor
allem für junge Leute schwierig, die Eigenkapitalbildung, wie
sie zur Eigentumsförderung notwendig ist, ohne eine län-
gere Ansparphase zu bewerkstelligen.
Es geht nicht nur um die Vergünstigung auf der steuerlichen
Ebene, sondern die Banken sind auch bereit, diese Bau-
sparkonten mit Zinsvergünstigungen zu versehen. Ich kann
Ihnen sagen und weiss aus eigener Erfahrung, dass man im
Ausland mit diesem Bausparen sehr gute Erfahrungen ge-
macht hat. Ich kenne auch die Situation von Baselland, wo
man jährlich gegen 3000 Bausparer und gegen 40 000 Mil-
lionen Franken angespartes Kapital hat, das jährlich Investi-
tionen von gegen 120 Millionen Franken auslöst. Diese
Multiplikatorwirkung hat doch volkswirtschaftlich auch einen
grossen Nutzen –  dies bei einem Steuerausfall von lediglich
4 Millionen Franken.
Welche Variante soll man wählen? Die Minderheit lehnt sich
an das bisherige System an. Man muss zugeben, das ist
wohl eine Variante; unserer Meinung nach ist sie aber wohl
nicht wirksam genug. Wenn man das Argument, dass die
Variante der Mehrheit sehr viel mehr kostet, respektiert,
hätte man vielleicht eine Möglichkeit, hier eine obere Limite
zu setzen. Was das Alter anbelangt, haben wir die bereits.
Ich möchte empfehlen, dass der Ständerat doch noch die
Variante einer Berücksichtigung der Vermögens- und der
Einkommensverhältnisse mit einer Limitierung nach oben
prüft. In diesem Sinne wäre der Mehrheitsantrag auch in fi-
nanzpolitischer Hinsicht eine vertretbare Lösung.
Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen.
[VS]
Genner Ruth (G, ZH): Wir Grünen haben uns in der ersten
Lesung grundsätzlich gegen das Bausparen gewandt, weil
wir ganz klar gegen Steuerschlupflöcher sind. Wir diskutie-
ren heute aber bereits über einen Kompromiss, und zwar ist
die Diskussionsgrundlage die Ausgangslage des Ständera-
tes: Der Ständerat reduziert die mögliche Einlage in eine
Bausparkasse pro Jahr auf die gleiche Höhe wie jene in die
Säule 3a und belässt sie nicht, wie ursprünglich von unse-
rem Rat und der Mehrheit unserer WAK vorgesehen, auf der
doppelten Höhe der Einlage in die Säule 3a. Wenn wir die-
sen Kompromiss überhaupt mittragen, dann kann es nur in
dieser reduzierten Form sein. Wenn Sie sich überlegen, wer
dieses Geld vom Einkommen auf die Seite legen kann, dann
sind das sicher nicht die jungen Familien, die den doppelten
Höchstbetrag der Säule 3a auf die Seite legen können. Da-
mit wollen wir noch einmal ganz klar ein Zeichen gegen
Steuerschlupflöcher setzen.
Ich möchte Sie bitten, dem Minderheitsantrag Fässler und
damit dem Ständerat zu folgen. Letztlich ist das auch die
Fassung des Bundesrates.
[VS]
Bührer Gerold (R, SH): Die FDP-Fraktion unterstützt einhel-
lig das Bausparmodell, wie es die klare Mehrheit Ihrer WAK
Ihnen vorschlägt. Nicht wahr, Frau Fässler: Dieses Bauspa-
ren ist nicht einfach ein Luxus, sondern seit den Siebziger-
jahren haben wir in der Bundesverfassung den klaren Auf-
trag, das Wohneigentum zu fördern. Ein breit gestreutes
Wohneigentum ist über Multiplikatoreffekte –  über das Bau-
gewerbe hinaus –  auch sozialpolitisch ein stabilisierender
Faktor. Wir sind ganz klar der Auffassung, dass das Bau-
sparmodell, wie wir es Ihnen vorschlagen, der Variante des
Ständerates eindeutig überlegen ist.
Es ist bereits von Kollege Walker erwähnt worden, dass die
Beispiele, die wir vor allem aus dem Ausland haben, eindeu-
tig zeigen, dass mit dem Bausparen im Bereich der Wohnei-
gentumsförderung gute Resultate erzielt worden sind. Ich
glaube, der Vorschlag der Kommissionsmehrheit kann selbst
aus fiskalischer Sicht absolut vertreten werden; die Ausfälle
für Bund und Kantone zusammen sind, gemessen an den zu
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erwartenden Effekten im Bereich der Wohneigentumsstreu-
ung, absolut verantwortbar.
Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass im Ständerat die
Mehrheit relativ knapp war: 19 zu 13 Stimmen. Ich glaube
also, wir dürfen berechtigterweise davon ausgehen, dass
wahrscheinlich auch der Ständerat in dieser Frage eine ge-
wisse Flexibilität zeigen wird, wenn wir uns heute mit einem
klaren Mehr zugunsten des Bausparens aussprechen.
In diesem Sinne empfiehlt Ihnen die FDP-Fraktion Zustim-
mung zur Kommissionsmehrheit.
[VS]
Genner Ruth (G, ZH): Herr Bührer, Sie wollen ja mit diesem
Bausparen allein dem Verfassungsauftrag folgen, und das
wollen auch wir mit dem Kompromiss. Ich möchte gerne von
Ihnen als Antwort eine Zahl hören, und zwar das Einkom-
men, das eine junge Familie haben muss, wenn sie pro Jahr
den doppelten Säule-3a-Beitrag als Bauspareinlage einzah-
len will.
[VS]
Bührer  Gerold  (R,  SH): Als Ehepaare können Sie ja
24 000 Franken und als Alleinstehende 12 000 Franken ein-
legen. Es ist ganz klar, dass ein Ehepaar, das einen mittle-
ren oder kleineren Verdienst hat –  wenn das Ihre Frage ist – ,
wahrscheinlich nicht 24 000 Franken sparen kann. Es kann
vielleicht 10 000 oder 12 000 Franken sparen, kann diesen
Betrag dann aber steuerlich absetzen. Ich möchte Sie aber
auch daran erinnern, dass sehr viele junge Ehepaare, die
ich kenne, Zweiverdienerhaushalte bilden –  vor allem in der
Startphase, in der noch keine Kinderbetreuungsaufgaben
anfallen. Es kommen zwei Einkommen zusammen, und ich
würde mal behaupten, dass es da durchaus möglich ist,
24 000 Franken im Jahr zu sparen, wenn man sparsam
haushaltet.
[VS]
Zuppiger Bruno (V, ZH): Ich möchte zuerst meine Interes-
senbindung darlegen: Ich bin Präsident und, nach dem lei-
der zu frühen Tod von Dr. Rudolf Rohr, auch Geschäftsleiter
der Schweizerischen Zentralstelle für Eigenheim- und
Wohnbauförderung.
Sie sehen auch meine Motivation, warum ich der Mehrheit
der Kommission zustimmen will: Sie haben jetzt mit dem
Systemwechsel den Schuldzinsabzug für junge Familien, für
junge Erwerber von Eigentum eigentlich relativ stark be-
schränkt. Deshalb müssen Sie jetzt dazu Hand bieten, dass
vorher, bevor das Eigentum erworben wird, eben eine
Brücke gebaut werden kann, damit Hypotheken oder Schul-
den früher abbezahlt werden können. Das machen Sie, in-
dem Sie der Mehrheit der WAK zustimmen. Wohneigen-
tumsförderung ist gerade bei unserer geringen Wohneigen-
tumsquote ein wichtiges politisches Anliegen. Ich glaube, die
Ausfälle, die wir jetzt hier zu gewärtigen haben, wenn wir
dem zustimmen, was die Mehrheit der WAK beschlossen
hat, sind am Gesamthaushalt gemessen so gering, dass sie
durchaus zu verkraften sind.
Ich bitte Sie im Namen der SVP-Fraktion um Zustimmung
zur Kommissionsmehrheit.
[VS]
Donzé Walter (E, BE): Im Namen der evangelischen und
unabhängigen Fraktion bitte ich Sie um Zustimmung zur
Minderheit. Weshalb? Rechnen Sie sich das Ganze einfach
aus: 50 000 Franken Schuldzinsen –  nehmen wir grosszügig
5 Prozent Zins an, das ergibt eine Million Franken. Diese Mil-
lion Franken ist nur der Fremdkapitalanteil einer Liegen-
schaft. Selbst wenn wir bei 7 Prozent anlangen sollten, sind
es immer noch 715 000 Franken Fremdkapital auf der Lie-
genschaft. Das geht uns nun wirklich zu weit. Das brauchen
wir nicht, das ist ein Steuerschlupfloch. Wir meinen, der ge-
ringere Betrag genügt. Stimmen Sie der Minderheit zu.
[VS]
Le président (Christen Yves, président): Le groupe libéral
communique qu’il soutient la majorité.
[VS]
Baader Caspar (V, BL), für die Kommission: Vorweg ist zu
bemerken, dass Herr Donzé vermutlich zu einem anderen
Artikel gesprochen hat.

Die WAK hat sich bei Artikel 33 mit 13 zu 9 Stimmen bei
2 Enthaltungen für das Bausparen ausgesprochen, und
zwar für die Variante des Nationalrates. Beim Bausparen
geht es darum, Frau Genner, Anreize zu schaffen, damit
Mieterinnen und Mieter –  also Leute, die heute noch kein
Wohneigentum haben –  Geld steuerfrei beiseite legen kön-
nen, um dieses dann zu verwenden, um erstmals Wohn-
eigentum zu erwerben. Das ist nun tatsächlich eine eigen-
tumsfördernde Massnahme par excellence! Es geht hier
nicht um ein Steuerschlupfloch, Frau Genner, und Herr Büh-
rer hat vorhin zu Recht gesagt: Die Einlagen sollten in einem
möglichst frühen Stadium erfolgen, also wenn die jungen
Leute noch nicht oder frisch verheiratet sind und noch keine
Kinder haben. Dann haben sie nämlich die Möglichkeit, Geld
aus ihrem Doppeleinkommen beiseite zu legen. So wenigs-
tens läuft das in der Praxis im Kanton Basel-Landschaft ab.
Jetzt stehen einander zwei Modelle für das Bausparen ge-
genüber: Beim Modell des Ständerates und des Bundesra-
tes geht es lediglich darum, die Abzüge der Säule 3a von
bisher rund 6000 auf 9000 Franken zu erhöhen. Diese Vari-
ante kostet 25 Millionen Franken. Beim Modell des National-
rates, welches weitgehend dem Baselbieter Modell ent-
spricht, sollen aufgrund eines speziellen Bausparvertrages
auf ein Bausparkonto bis zu 12 000 Franken pro Jahr und
Person zurückgelegt werden können. Dabei ist das Ent-
scheidende, dass diese Rücklage kumulativ zum Abzug der
Säule 3a von heute 6000 Franken erfolgen kann, also total
18 000 statt nur 9000 Franken gemäss Variante des Bun-
desrates steuerfrei angespart werden können!
Die Kosten betragen insgesamt 50 Millionen Franken, d. h.,
es sind 25 Millionen Franken mehr als bei der Variante Bun-
desrat und Ständerat. Was bisher in der Debatte nicht er-
wähnt worden, aber noch entscheidend ist, ist, dass bei
beiden Modellen eine Begrenzung bis zum 45. Altersjahr ge-
geben ist und steuerlich eine unterschiedliche Behandlung
erfolgt. Die Rücklagen, welche über die Säule 3a erfolgen,
werden bei der Entnahme oder dann, wenn sie zum Erwerb
von Wohneigentum eingesetzt werden, besteuert –  zugege-
benermassen zu einem reduzierten Satz.
Bei der Variante Nationalrat, also beim echten Bausparen,
werden die zurückgelegten Beträge nicht besteuert, wenn
das Kapital zum Erwerb von Wohneigentum verwendet wird.
Es gibt keine Besteuerung, es sei denn, das Kapital würde
nicht zum Erwerb von Wohneigentum gebraucht; dann er-
folgt die volle Nachbesteuerung. Das ist ein wesentlicher
Unterschied.
Die Kommission hat noch eine kleine Änderung vorgenom-
men, indem der Erwerber der Liegenschaft innert zweier
Jahre nach Ablauf des Bausparvertrages das Wohneigen-
tum erwerben muss. Man hat also eine zeitliche Begrenzung
auf zwei Jahre eingeführt; Sie finden das in Artikel 33 Ab-
satz 5.
Die Minderheit der Kommission will bei der Frage des Bau-
sparens dem Bundesrat und dem Ständerat folgen, dies vor
allem aus finanzpolitischen Überlegungen.
Ich empfehle Ihnen, der Kommissionsmehrheit zu folgen.
[VS]
Favre Charles  (R, VD), pour la commission: Le système
proposé par la majorité de la commission est le système
connu dans le canton de Bâle-Campagne, un système que
vous avez approuvé en septembre dernier. Celui-ci fonc-
tionne à satisfaction dans le canton de Bâle-Campagne de-
puis près d’une douzaine d’années et avec l’appui quasi-
ment des forces politiques de ce canton. Il faut également
souligner que les personnes qui bénéficient de ce système
ne se situent pas, en majorité, dans la catégorie des hauts
revenus mais plutôt dans celle des revenus moyens.
Rappelons peut-être en quelques mots quel est ce système
qui diverge par rapport à celui proposé par le Conseil fé-
déral. Ce système s’adresse aux personnes de moins de
45 ans qui souhaitent acquérir un premier logement et il pré-
voit des versements annuels sur une durée de cinq à dix
ans. Le montant versé peut être déduit du revenu. Le contri-
buable, comme cela a été dit tout à l’heure, dès le moment
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où il est en fin de contrat, a deux ans pour acquérir un loge-
ment. C’est un élément nouveau par rapport à la décision
que nous avions prise en septembre dernier. Dès le moment
où il ne souhaite plus acquérir un logement, les impôts sont
dus. Ce système a pour avantage, par rapport au pilier 3a,
d’avoir une plus grande souplesse, une souplesse qui cor-
respond en particulier au mode de vie des jeunes d’aujour-
d’hui.
Ainsi donc, l’idée de créer une épargne-logement n’est com-
battue par personne et la majorité de la commission trouve
préférable le système en vigueur dans le canton de Bâle-
Campagne plutôt que celui du pilier 3a.
Il est vrai que le coût est plus important, puisqu’il est de
25 millions de francs supérieur à celui du système du pilier
3a. Mais du moment que la Constitution fédérale dit vouloir
favoriser l’accès à la propriété, il y a une influence sur les
coûts. Je crois que lorsque la population a soutenu cet arti-
cle constitutionnel, elle était parfaitement au courant de son
incidence financière. Avec le système que vous propose la
majorité de la commission, il y aura donc la possibilité de dé-
duire en fonction du pilier 3a et en plus en fonction du sys-
tème d’épargne-logement, ce qui aboutira à des sommes de
l’ordre de 18 000 francs par année.
Les cantons ont répondu négativement à ce nouveau sys-
tème en argumentant sur le fait qu’il n’était pas démontré
que celui-ci soit véritablement efficace. Il est en effet très dif-
ficile de démontrer ce genre de choses; mais, comme je
vous l’ai dit en introduction, ce système donne satisfaction
dans un canton. Evidemment qu’il y a là modification de pro-
cédure administrative, mais on comprend mal pourquoi ce
qui est administrativement tolérable dans un canton ne le se-
rait pas dans les autres cantons.
Je crois qu’il faut que nous fassions le pas; si véritablement
nous entendons soutenir l’acquisition de logements, il faut
que ce soutien soit effectif. Il y a un coût à la clé, mais ce
soutien est absolument nécessaire pour que dans ce pays
nous cessions d’avoir une accession trop difficile à la pro-
priété et un taux de propriétaires qui soit parmi les plus bas
d’Europe.
C’est la raison pour laquelle la commission, par 13 voix con-
tre 9 et avec 2 abstentions, vous demande d’adopter le sys-
tème d’épargne-logement selon le modèle connu dans le
canton de Bâle-Campagne.
[VS]
Donzé Walter (E, BE): Ich bitte Sie um Entschuldigung,
dass ich mich von einem Antrag auf der anderen Seite des
Striches auf der Fahne habe verwirren lassen. Ich möchte
Ihnen klar sagen: Unsere Fraktion verschliesst sich dem
Bausparen nicht, möchte dies aber immer mit Mass betrei-
ben. Immerhin, wenn wir am Antrag der Mehrheit festhalten,
bleiben wir beim geltenden Recht, und dann bleibt Absatz 1
Buchstabe a erhalten, wenn ich das richtig verstehe. Dort
drin sind 50 000 Franken enthalten. Wir stimmen dort bei der
Minderheit zu; das steht so auf der Fahne, und das möchte
ich bekräftigen.
[VS]
Villiger Kaspar, Bundespräsident: Es kommt ja häufig vor,
dass Politiker nicht vom Gleichen reden, aber solange man
es merkt, ist es doch eigentlich ein gutes Zeichen.
Nun zur Sache: Der Bundesrat verschliesst sich ja dem An-
liegen nicht, neu etwas für das Bausparen zu tun, obwohl er
der Meinung ist, der Kanton Basel-Landschaft habe nicht
schlüssig nachweisen können, dass das wirklich die Bautä-
tigkeit intensiviert hat. Wir wollen jetzt aber nicht von den al-
ten Statistiken und vom Vergleich mit dem Kanton Solothurn
und den Kantonen um Basel herum reden. Vom Grundsatz
her macht der Bundesrat mit.
Es geht eigentlich nur noch um die Frage: Welches Modell
sollen Sie wählen? Hier haben Sie einmal das Kostenele-
ment. Es ist ganz klar, dass der Bundesrat angesichts der
Finanzlage, angesichts der Sparprogramme, die wir werden
machen müssen, einen Unterschied von 15 Millionen Fran-
ken natürlich als etwas Wichtiges anschaut. Unter Einbezug
der Kantone liegt der Betrag bei 25 oder 50 Millionen Fran-

ken, ohne die Kantone bei 20 bzw. 35 Millionen Franken; es
handelt sich dabei immer um gerundete Werte. Für den
Bund ist das Mehrheitsmodell also 15 Millionen Franken teu-
rer.
Der Bundesrat ist auch der Meinung, es sei, wenn man das
Bausparen schon fördern will, administrativ einfacher, ein
Gefäss, eine Struktur und eine Organisation zu nehmen, die
es schon gibt, sodass man nichts Neues aufbauen muss.
Natürlich sind die Kantone in der Lage, das zu tun, aber Sie
wissen, wie das ist: Wir leiden eigentlich daran, dass unsere
Administrationen tendenziell immer mehr Aufgaben haben.
Wenn man schon einmal eine bestehende Bürokratie ge-
brauchen kann, um ein Problem zu lösen, soll man daneben
nicht eine Parallelbürokratie aufbauen.
Wir haben uns überlegt, ob man das Modell der Säule 3a et-
was verändern und anpassen könnte, um es vielleicht attrak-
tiver zu machen. Es wurde ja behauptet, die Säule 3a habe
in Bezug auf die Hauseigentumsförderung bis jetzt eigent-
lich nicht viel gebracht –  Sie könnten ja eigentlich schon
heute Gelder aus der Säule 3a für den Erwerb von Hausei-
gentum verwenden. Das ist wahrscheinlich leicht erklärbar:
Wer in die Säule 3a investiert, will wirklich eine Altersvor-
sorge aufbauen; die verliert er natürlich, wenn er damit et-
was anderes macht. Das würde sofort wechseln, wenn Sie
zusätzlich Abzüge für Hauseigentum machen könnten; dann
ist das ja nur diesem Zweck gewidmet, Sie können es für
nichts anderes gebrauchen, zumindest nicht einfach. In die-
sem Sinne würde das die Attraktivität der Säule 3a wahr-
scheinlich doch eben etwas erhöhen. Wir haben uns noch
überlegt, ob man die Abzüge erhöhen oder so etwas ma-
chen kann, sind aber zum Schluss gekommen, dass Sie
letztlich zwischen den beiden Systemen entscheiden müs-
sen.
Es gibt auch noch weitere Unterschiede –  Herr Baader hat
darauf hingewiesen – , auch in steuerlicher Hinsicht: Beim
Mehrheitsmodell ist das Bauen dann völlig steuerfrei; bei der
Säule 3a gilt der Vorzugssteuersatz. Es handelt sich aller-
dings um einen sehr grosszügigen Vorzugssteuersatz, aber
immerhin, es ist ein klein bisschen ungünstiger. Dafür –  das
ist dann der Preis –  muss das beim Mehrheitsmodell derje-
nige, der nicht baut, voll versteuern; bei der Säule 3a kann
er es eigentlich mit dem gleichen reduzierten Steuersatz in
seine normale Altersvorsorge überführen.
Weil man das kann, sollte man es nicht auch noch erhöhen.
Überdies könnte dies wieder einen Anreiz geben, das nur zu
tun, um zu sparen; der Wille zu bauen würde nur vorgespie-
gelt. Ich glaube also, Sie müssen digital entscheiden: Wollen
Sie das eine oder das andere Modell? Wir sind der Meinung,
dass Sie spätestens dann, wenn Sie das Entlastungspro-
gramm diskutieren werden, sehr, sehr froh sein werden,
wenn Sie nicht alles Geld schon vorher ausgegeben haben.
Ich selber werde Sie nicht mehr daran erinnern, aber mein
Nachfolger oder meine Nachfolgerin wird das tun. So gese-
hen bitte ich Sie, dem günstigeren Modell zu folgen, das
auch wirksam ist, eine etwas andere Stossrichtung hat und
vor allem weniger Bürokratie zur Folge hat.
Herr Walker –  wenn ich das noch beifügen darf –  hat hier
eine neue Idee aufgebracht, wonach man eigentlich vom
Mehrheitsmodell ausgehen und versuchen könnte, es
irgendwo zu plafonieren; damit könnte dieses Modell vor
allem von Leuten innerhalb einer gewissen Einkommens-
klasse gebraucht werden, die sonst vielleicht eben Mühe
hätten, Hauseigentum zu erwerben. Sollten Sie bei der
Mehrheit bleiben, würde ich die Verwaltung im Hinblick auf
die ständerätliche Differenzbereinigung einmal beauftragen,
zu schauen, ob ein solches Modell überhaupt machbar ist,
ob es eine Abgrenzung gibt, die handhabbar ist, nicht miss-
braucht werden kann usw. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob
das möglich ist. Aber vielleicht wäre es doch den Versuch
wert, weil natürlich gezielte Hilfen einer « Giesskanne» im-
mer vorzuziehen sind und wir jenen eigentlich nicht helfen
wollen, welche sich Wohneigentum ohnehin schon leisten
könnten. Das war nur eine Zusatzbemerkung, je nachdem,
wie Sie jetzt entscheiden werden. Aber ich empfehle Ihnen
trotzdem, dem Ständerat zu folgen.
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Le président (Christen Yves, président): Nous débattons à
la fois sur l’entrée en matière et sur l’article 31.
[VS]
Sommaruga Simonetta  (S, BE), für  die Kommission: Die
aktuelle Lage auf dem Milchmarkt ist äusserst angespannt.
Im Sinne einer Übergangsregelung hat der Bundesrat
deshalb am 16. Oktober dieses Jahres eine Botschaft zur
Änderung des Landwirtschaftsgesetzes auf dem Dringlich-
keitsweg verabschiedet. Verschiedene Umstände haben
dazu geführt, dass sich die Situation des Milchmarktes in
den letzten Jahren nicht nur verändert, sondern auch dras-
tisch verschlechtert hat. Mit dem Inkrafttreten der neuen
Milchmarktordnung erhielt der Bundesrat die Kompetenz,
die Gesamtmenge der Kontingente den Gegebenheiten des
Marktes anzupassen. Dabei hat der Bundesrat die Gesamt-
menge in den letzten beiden Jahren zweimal angepasst. Al-
lerdings ist von der Mengenausweitung zumindest in den
ersten acht Monaten des laufenden Jahres kaum Gebrauch
gemacht worden: Gegenüber der entsprechenden Vorjah-
resperiode wurde nur gerade 0,1 Prozent mehr Milch produ-
ziert.
Trotzdem hat sich die Lage nicht nur für die Produzenten,
sondern auch für die Verwerter massiv verschlechtert. Denn
die positive Entwicklung des Absatzes, die man sich dank
des offeneren Käsemarktes erhofft hatte, ist nicht eingetre-
ten. In der EU ist der Käsekonsum zurückgegangen, und der
hohe Wechselkurs des Frankens hat die Exportbedingungen
zusätzlich verschlechtert. In den ersten sieben Monaten die-
ses Jahres ist der Käseexport um über 10 Prozent zurückge-
gangen, und mittlerweile sind nicht nur die Käselager,
sondern auch die Butter- und Magermilchpulverlager über-
voll. Das hat zum nächsten Tiefpunkt in der Milchbranche
geführt, zum Zusammenbruch der Swiss Dairy Food. Dieser
Zusammenbruch bedeutet für sehr viele Mitarbeitende, aber
auch für die betroffenen Produzenten eine dramatische Si-
tuation.
Das heutige System der öffentlich-rechtlichen Milchkontin-
gentierung gemäss Artikel 31 des Landwirtschaftsgesetzes
erlaubt bei der Anpassung der Menge keine Flexibilität und
keine Differenzierung. Der Bundesrat kann heute lediglich
die Gesamtmenge festlegen, und dies jeweils nur auf Beginn
einer neuen Kontingentsperiode. Die Tatsache, dass der An-
teil der Schweizer Produktion am europäischen Käsemarkt
nur gerade 1,1 Prozent ausmacht, zeigt deutlich, dass die
Schweiz auf dem europäischen Markt eine typische Ni-

schenanbieterin ist und dass sie deshalb mehr Flexibilität
und die Möglichkeit zur Differenzierung braucht.
An diesen beiden Punkten setzen die im dringlichen Bun-
desgesetz vorgeschlagenen Änderungen an. Gemäss Arti-
kel 31 Absätze 2 und 3 erhält der Bundesrat die Möglichkeit,
auf Begehren einer Branchenorganisation die Kontingente
der betroffenen Produzentinnen und Produzenten anzupas-
sen, und zwar innerhalb der Kontingentsperiode. Nebst der
Flexibilität auf der zeitlichen Achse wird also auch eine Diffe-
renzierung nach Branche eingeführt.
Die Branchenorganisation Tête de Moine z. B. hat sich beim
Bundesamt für Landwirtschaft bereits erkundigt, ob sie für
das nächste Jahr eine Anpassung der Kontingentsmenge er-
halten könnte, weil sie einen sehr guten Absatz hat. Ohne
die Möglichkeit einer differenzierten Anpassung müsste der
Bundesrat das Gesuch ablehnen. Damit würden ausgerech-
net jene bestraft, die sich auf dem Markt erfolgreich präsen-
tieren. Der Sinn einer differenzierten Mengenanpassung
wird auch von den Milchproduzenten anerkannt, denn wäh-
rend z. B. beim Emmentaler Absatzprobleme bestehen, gibt
es beim Greyerzer, aber auch beim Appenzeller positive
Markttendenzen.
Damit aber in einem so genannten « System der kommuni-
zierenden Röhren», wie der Milchmarkt treffend umschrie-
ben wird, die Probleme nicht von der einen zur nächsten
Ebene verschoben werden, also vom Käse zur Butter und
von dort zum Milchpulver, sind die Bestimmungen in den
Buchstaben a bis c von grosser Bedeutung: Sie verlangen
von der Branchenorganisation, dass sie die Verantwortung
für die Verwertung und die Vermarktung der festgelegten
Kontingentsmenge übernimmt. Wenn der Bundesrat zum
Schluss kommt, dass das Begehren der Branchenorganisa-
tion die wünschbare Entwicklung der Milchwirtschaft gefähr-
det, kann er das Begehren übrigens auch ablehnen oder ihm
nur teilweise stattgeben.
Die Kommission hat den Absätzen 2 und 3 mit 16 zu 4 Stim-
men bei 3 Enthaltungen zugestimmt. Die Kommissionsmehr-
heit schlägt Ihnen aber unter Buchstabe c auch vor, dass die
Branchenorganisationen die Verhältnisse auf den Teilmärk-
ten, also dem Bio-Markt oder den regionalen Märkten, be-
rücksichtigen. Diese Bestimmungen sind sehr wichtig, weil
wir heute gerade auf dem Bio-Markt, aber auch bei den re-
gionalen Spezialitäten Marktchancen haben, die keinesfalls
vernachlässigt werden dürfen. Absatz 4 wird besonders von
den Produzenten- und Verwerterorganisationen begrüsst,
weil sie die Möglichkeit erhalten, innerhalb der Kontingents-
periode auch die Gesamtmenge anzupassen.
Das dringliche Bundesgesetz wird die anstehenden Pro-
bleme im Milchmarkt nicht lösen können, aber es zeigt einen
Weg in die Richtung eines flexibleren und differenzierteren
Milchmarktes auf. Dieser Weg muss mit der Revision des
Landwirtschaftsgesetzes weiterverfolgt werden. Der Stände-
rat hat die Vorlage letzte Woche einstimmig verabschiedet.
Auch die WAK unseres Rates hat die Vorlage einstimmig mit
6 Enthaltungen verabschiedet.
Namens der Kommission ersuche ich Sie deshalb, auf die
Vorlage einzutreten und sie gemäss den Anträgen Ihrer
WAK zu verabschieden.
[VS]
Favre Charles  (R, VD),  pour  la  commission: Selon l’arti-
cle 31 alinéa 1er de la loi sur l’agriculture, « le Conseil fédéral
peut, au début d’une période de contingentement, adapter le
volume total des contingents au marché». Et c’est ce qu’il
fait depuis 1999, ce qu’il a fait ces dernières années, notam-
ment pour l’année laitière 2001/02, avec une adaptation de
3 pour cent, et pour 2002/03 avec une adaptation de 1,5 pour
cent.
Cependant, et vous le savez, la situation depuis le début de
l’année s’est fortement dégradée avec une diminution de la
consommation et des exportations. Les quantités de lait sur
le marché sont aujourd’hui trop importantes, ce qui provoque
des difficultés d’écoulement. Il s’agit donc de revoir le contin-
gent déterminé, et ceci en cours de période.
C’est la raison essentielle de la modification de l’article 31
de la loi sur l’agriculture avec adjonction d’un alinéa 4, ce


